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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2004
(Haushaltsbegleitgesetz 2004 Ð HBeglG 2004)

A. Problem und Ziel

Die mit derAgenda2010eingeleitetenstrukturellenReformenwerdenin Ver-
bindungmit einerweiterenstrukturellenKonsolidierungderStaatsfinanzenund
dem Vorziehender Steuerreformdazubeitragen,die seit fast 3 Jahrenanhal-
tendePhasederkonjunkturellenStagnationin DeutschlandunddieStšrungdes
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu Ÿberwinden.

GegenstanddiesesGesetzentwurfssindvor allemdie Umsetzungwesentlicher
Elementedesvon der Bundesregierungam 2. Juli 2003beschlossenenHaus-
haltstabilisierungskonzeptes2004sowiedasVorziehenderdrittenSteuerentlas-
tungsstufevon 2005 auf 2004. Ziel der Konsolidierungsma§nahmenist vor
allem eine nachhaltigeBegrenzungder konsumtivenStaatsausgabenund ein
verstŠrkterSubventionsabbau.Das Vorziehender Steuerreformwird zu einer
StŠrkungdes privaten Konsumsund der Investitionenund damit zu mehr
Wachstum und BeschŠftigung fŸhren.

B. Lšsung

l VorziehenderdrittenStufederSteuerreformvon2005auf2004.Die BŸnde-
lung der letztenbeidenStufender SteuerreformfŸhrt zu einer spŸrbaren
Entlastungvon BŸrgernund Unternehmenim Umfangvon insgesamt21,8
Mrd. Euro.

l Wegfall sowohlderEigenheimzulagealsauchderWohnungsbauprŠmiefŸr
NeufŠlleab2004;stattdessenwird ein Zuschussprogrammzur Strukturver-
besserungin StŠdteneingefŸhrt,fŸr dasderBund25% seinerbis zumJahr
2011 durch den Wegfall der EigenheimzulageerzieltenEinsparungenzur
VerfŸgung stellt.

l AbsenkungderEntfernungspauschalefŸr WegezwischenWohnungundAr-
beitsstŠtte;fŸrEntfernungenbiszu20KilometerbetrŠgtdieEntfernungspau-
schale zukŸnftig 0,00Euro und ab dem 21. Kilometer 0,40 Euro.

l Wegfall der Halbjahresregelung bei Absetzungen fŸr Abnutzungen (AfA).

l EndgŸltigeAbschmelzungdesHaushaltsfreibetragsÐentsprechenddervor-
gezogenen dritten Entlastungsstufe Ð bereits ab 2004.

l Ma§nahmen, die zur Sicherung des Umsatzsteueraufkommens beitragen.

l RŸckfŸhrungderVergŸtungderMineralšlsteuerfŸr in derLand-undForst-
wirtschaft verwendeten Dieselkraftstoff.
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l ReduzierungderallgemeinenBundeszuschŸssezur Rentenversicherungum
jŠhrlich 2 Mrd. Euro.

l BegrenzungdesWeihnachtsgeldesauf 4,17v. H. der jŠhrlichenVersorgungs-
bezŸgebeiVersorgungsempfŠngerndesBundes(diesentspricht50v. H. eines
Monatsbezuges);StreichungdesUrlaubsgeldesund RŸckfŸhrungdesWeih-
nachtsgeldesauf 5 v. H. derJahresbezŸgebei aktivenBeamten,Richternund
Soldaten des Bundes (dies entspricht 60v. H. eines Monatsbezuges).

l AbsenkungderEinkommensgrenzenbeimErziehungsgeldwŠhrendderers-
ten 6Monate.

l Reduzierungder DefizithaftungdesBundesfŸr die Leistungsausgabenim
Bereich der Krankenversicherung der Landwirte fŸr Altenteiler.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen

Das Haushaltsbegleitgesetz2004 hat folgendefinanzielle Auswirkungenauf
Bund, LŠnder und Gemeinden:

Haushaltsentlastung (+)
bzw. –belastung (-)

- in Mio. € -Maßnahme Gebiets-
körper-
schaft 2004 2005 2006 2007

Bund 4.071 6.162 6.885 7.434

Länder 1.101 2.741 3.440 3.980

Summe Haushaltsbegleitgesetz
vor Berücksichtigung des Vorzie-
hens der dritten Stufe der Steuer-
reform

Gemeinden 331 996 1.317 1.542

Gesamt 5.503 9.899 11.642 12.956

Bund -7.050 374 -182 -

Länder -6.290 284 -162 -

Vorziehen des dritten Stufe der
Steuerreform

Gemeinden -2.220 102 -56 -

Gesamt -15.560 760 - 400 -

Bund -2.979 6.536 6.703 7.434

Länder -5.189 3.025 3.278 3.980

Summe Haushaltsbegleitgesetz
nach Berücksichtigung des Vorzie-
hens der dritten Stufe der Steuer-
reform

Gemeinden -1.889 1.098 1.261 1.542

Gesamt -10.057 10.659 11.242 12.956
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Der Bundwird die Einmalbelastungin 2004teils durchPrivatisierungseinnah-
men, teils durch eine hšhereNettokreditaufnahmeausgleichen;die Gegenfi-
nanzierungder hierausresultierendenZinsbelastungim Bundeshaushaltwird
erreichtdurch€nderungendesUmsatzsteuergesetzes.Wegender finanziellen
Auswirkungenim Einzelnenwird auf die †bersicht im allgemeinenTeil der
GesetzesbegrŸndung verwiesen.

E. Sonstige Kosten

Auswirkungenauf Einzelpreise,einzelneUnternehmenundKonsumentensind
zwardurchausmšglich, sie fallen allerdingsaufgrunddermoderatenNachfra-
geentwicklungunddernichtvoll ausgelastetenProduktionskapazitŠtengesamt-
wirtschaftlich nicht ins Gewicht. Insgesamtsind die AuswirkungenfŸr die
deutscheWirtschaft positiv, da die gesamtwirtschaftlichenRahmenbedingun-
gen fŸr mehr Investitionen,mehr privatenKonsumund mehr BeschŠftigung
nachhaltigverbessertwerden.Der Wegfall zahlreicherSubventionenfŸhrt zur
erheblichen Einsparung von BŸrokratiekosten.
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Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2004
(Haushaltsbegleitgesetz 2004 Ð HBeglG 2004)

Der Bundestaghatmit ZustimmungdesBundesratesdas
folgende Gesetz beschlossen:

InhaltsŸbersicht

Artikel  1 Bundessonderzahlungsgesetz (BSZG)

Artikel 2 €nderung des Jugendschutzgesetzes

Artikel 3 €nderung des Wohnungsbau-PrŠmien-
gesetzes

Artikel 4 €nderung der Verordnung zur DurchfŸhrung
des Wohnungsbau-PrŠmiengesetzes

Artikel 5 €nderung des Eigenheimzulagengesetzes

Artikel 6 €nderung des Soldatenversorgungsgesetzes

Artikel 7 €nderung des SolidaritŠtszuschlaggesetzes
1995

Artikel 8 €nderung des Einkommensteuergesetzes

Artikel 9 €nderung der Einkommensteuer-DurchfŸh-
rungsverordnung 2000

Artikel 10 €nderung des Umsatzsteuergesetzes 1999

Artikel 11 €nderung des Mineralšlsteuergesetzes

Artikel 12 €nderung der Mineralšlsteuer-DurchfŸh-
rungsverordnung

Artikel 13 €nderung des Zweiten Gesetzes Ÿber die
Krankenversicherung der Landwirte

Artikel 14 €nderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

Artikel 15 €nderung des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch

Artikel 16 RŸckkehr zum einheitlichen Verordnungs-
rang

Artikel 17 Neufassung des Bundeserziehungsgeld-
gesetzes

Artikel 18 Inkrafttreten

Artikel 1

Bundessonderzahlungsgesetz (BSZG)

¤ 1
Berechtigter Personenkreis

(1) Eine jŠhrlicheSonderzahlungerhaltennachdiesem
Gesetz

1. Beamtinnen,Beamte,RichterinnenundRichterdesBun-
des,

2. Berufssoldatinnenund Berufssoldatensowie Soldatin-
nenund Soldatenauf Zeit mit Anspruchauf Besoldung
oder Ausbildungsgeld (¤30 Abs.2 Soldatengesetz),

3. EmpfŠngerinnenund EmpfŠngervon AmtsbezŸgendes
Bundes,

4. EmpfŠngerinnenundEmpfŠnger, denenVersorgungsbe-
zŸgezustehen,die derBundodereineEinrichtungnach
¤ 61 desGesetzeszur Regelungder RechtsverhŠltnisse
der unterArtikel 131 desGrundgesetzesfallendenPer-
sonen in der Fassung der Bekanntmachungvom
13.Oktober 1965 (BGBl. I  S.1685) zu tragen hat.

(2) Absatz 1 gilt nicht fŸr Ehrenbeamtinnen,Ehren-
beamte, ehrenamtlicheRichterinnen und ehrenamtliche
Richter des Bundes.

¤ 2
Dienst- und AmtsbezŸge

(1) Wer am1. Dezemberzu demPersonenkreisnach¤ 1
Abs.1 Nr. 1 bis 3 gehšrt,hatAnspruchauf eineSonderzah-
lung in Hšhevon 5 Prozentder fŸr dasKalenderjahrzuste-
hendenBezŸge.Eine Teilnahmeder Sonderzahlungan all-
gemeinenAnpassungennach¤ 14 desBundesbesoldungs-
gesetzes ist durch Gesetz zu regeln.

(2) BezŸge im Sinne des Absatzes 1 sind

1. bei DienstbezŸgendas Grundgehalt,der Familienzu-
schlag,Amts-, Stellen-,Ausgleichs-und †berleitungs-
zulagen,ZuschŸssenachden¤¤4 und 6 sowiedie Zu-
lage nach ¤ 5 der Zweiten Besoldungs-†bergangsver-
ordnung,ZuschŸssezum GrundgehaltfŸr Professorin-
nen und Professorender BundesbesoldungsordnungC
(¤ 77 des Bundesbesoldungsgesetzes),Zulagen nach
Nummer1 Abs.3 der Vorbemerkungenzur Bundesbe-
soldungsordnungW, LeistungsbezŸgenach ¤ 33 des
Bundesbesoldungsgesetzes,soweit diesenicht als Ein-
malzahlung gewŠhrt werden,

2. bei AmtsbezŸgen das Amtsgehalt,

3. bei AnwŠrterbezŸgender AnwŠrtergrundbetrag, der
Familienzuschlag,derAnwŠrtersonderzuschlag,Stellen-
zulagen und Ausgleichszulagensowie der Zuschuss
nach ¤ 6 Abs.2 Satz2 der Zweiten Besoldungs-†ber-
gangsverordnung,

4. beim AusbildungsgeldfŸr SanitŠtsoffizier-AnwŠrterin-
nenund-AnwŠrterderGrundbetragundderFamilienzu-
schlag.

(3) Die Sonderzahlungist mit denlaufendenBezŸgenfŸr
den Monat Dezember zu zahlen.

¤ 3
Sonderregelungen bei Dienst- und AmtsbezŸgen

(1) Abweichendvon ¤ 2 Abs.1 hat Anspruchauf eine
Sonderzahlungwer vor dem1. Dezembermit Versorgungs-
bezŸgenausscheidet.In diesemFall sind die bis zum Aus-
scheidenzustehendenBezŸgema§gebend.Die Sonderzah-
lung ist mit den BezŸgenfŸr den Monat vor Beginn des
Ruhestandes zu zahlen.

(2) EntstehtwŠhrenddes Kalenderjahreserstmaligein
Anspruchnach¤ 2 undbestehtfŸrdieGewinnungdesEmp-
fŠngersoderder EmpfŠngerinvon DienstbezŸgenein drin-
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gendesdienstlichesBedŸrfnis,kann die Sonderzahlungin
Hšhe von bis zu 5 Prozentder BezŸgefestgesetztwerden,
die fŸr das gesamte Kalenderjahr zugestanden hŠtten.

(3) WennvorŸbergehendBezŸgenach¤ 2 Abs.2 wegen
Grundwehrdienst,Zivildienst oderElternzeitnur fŸr einen
Teil desKalenderjahreszustehen,berechnetsich die Son-
derzahlungnachdenBezŸgen,die fŸr dasganzeKalender-
jahr ohne diese Zeiten zugestanden hŠtten.

¤ 4
VersorgungsbezŸge

(1) Wer am1. Dezemberzu demPersonenkreisnach¤ 1
Abs.1 Nr. 4 gehšrt,hatnachAnwendungvon Ruhens-und
AnrechnungsvorschriftenAnspruchauf eineSonderzahlung
in Hšhe von 4,17 Prozentder VersorgungsbezŸgefŸr das
Kalenderjahr. ZuschlŠgenachden¤¤50abis50edesBeam-
tenversorgungsgesetzesundden¤¤70 bis 74 desSoldaten-
versorgungsgesetzesbleibenunberŸcksichtigt.Die Sonder-
zahlungnimmtnichtandenallgemeinenAnpassungennach
¤ 70 des Beamtenversorgungsgesetzes teil.

(2) VersorgungsbezŸge sind

1. Ruhegehalt,Witwengeld,Witwergeld, Waisengeld,Un-
terhaltsbeitragzuzŸglichdesUnterschiedsbetragesnach
¤ 50 Abs.1 Satz2 bis 4 desBeamtenversorgungsgeset-
zes und ¤ 47 Abs.1 Satz2 bis 4 des Soldatenversor-
gungsgesetzes,

2. †bergangsgeldfŸr ausgeschiedeneEmpfŠngerinnenund
EmpfŠnger von AmtsbezŸgen,

3. Leistungennach¤ 4 Abs.2 Nr. 2 bis7 desGesetzesŸber
die GewŠhrungeiner jŠhrlichenSonderzuwendungin
der Fassungder Bekanntmachungvom 15. Dezember
1998,daszuletztdurchÉ vomÉ (BGBl. I S.É) geŠn-
dertwordenist, in derbis zumÉ [Tagvor Inkrafttreten
dieses Gesetzes] geltenden Fassung.

(3) Die Sonderzahlungist mit den laufendenVersor-
gungsbezŸgen fŸr den Monat Dezember zu zahlen.

¤ 5
AusschlusstatbestŠnde

(1) WerdenBezŸgeim RahmeneinesDisziplinarverfah-
rensteilweiseeinbehaltenodergeltenkraft Gesetzesin vol-
ler Hšhealseinbehalten,bestehtein Anspruchauf Sonder-
zahlungenin dem Umfang, in dem die einbehaltenenBe-
zŸge nachzuzahlen sind.

(2) EmpfŠngerinnenundEmpfŠngervon Versorgungsbe-
zŸgen,die einenUnterhaltsbeitragodereineUnterhaltsleis-
tung durchGnadenerweisoderDisziplinarentscheidunger-
halten, haben keinen Anspruch auf Sonderzahlungen.

¤ 6
Besoldungsdurchschnitt

VerŠnderungender BesoldungsstrukturdurchdiesesGe-
setzsind bei der FestsetzungdesBesoldungsdurchschnitts
nach ¤ 34 des Bundesbesoldungsgesetzeszu berŸcksich-
tigen.

¤ 7
Fšrderung der Leistungsbesoldung

Zur Fšrderungder Leistungsbesoldungwird jŠhrlichein
Prozentsatzder AufwendungenfŸr die Sonderzahlungen
desVorjahresausdem Bundeshaushaltzur VerfŸgungge-
stellt. Die zur DurchfŸhrungerforderlichenallgemeinen
VerwaltungsvorschriftenerlŠsstdasBundesministeriumdes
Innern.

¤ 8
Schlussbestimmung

DasGesetzersetztmit Wirkung vom 1. Januar2004fŸr
denBunddie durchArtikel 18 Abs.1 Nr. 1 und2 desBun-
desbesoldungs-und -versorgungsanpassungsgesetzes2003/
2004 vom É (BGBl. I S.É) aufgehobenen Gesetze.

Artikel 2

€nderung des Jugendschutzgesetzes

¤ 21 desJugendschutzgesetzesvom 23. Juli 2002in der
Fassungder Bekanntmachungvom 26.Juli 2002 (BGBl. I
S.2370, BGBl. I 2003, S.476) wird wie folgt geŠndert:

1. In Absatz2 wird nachdenWortenãsowiefŸrdenAntrag
auf Streichungausder ListeÒfolgendeAngabeeinge-
fŸgt:

ãundfŸr denAntrag auf Feststellung,dassein Medium
nicht mit einem bereits in die Liste aufgenommenen
Medium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich ist,Ò.

2. Nach Absatz9 wird folgender Absatz angefŸgt:

ã(10) Die BundesprŸfstellefŸr jugendgefŠhrdende
Medienkannab dem1. Januar2004 fŸr Verfahren,die
auf Antragderin Absatz7 genanntenPersoneneingelei-
tet werdenund die auf die Entscheidunggerichtetsind,
dass ein Medium

1. nicht mit einembereitsin die Liste fŸr jugendgefŠhr-
dendeMedien aufgenommenenMedium ganz oder
im Wesentlichen inhaltsgleich ist oder

2. ausderListe fŸr jugendgefŠhrdendeMedienzu strei-
chen ist,

Kosten(GebŸhrenundAuslagen)erheben.DasBundes-
ministeriumfŸr Familie, Senioren,Frauenund Jugend
wird ermŠchtigt,durch Rechtsverordnungmit Zustim-
mung des Bundesratesdie gebŸhrenpflichtigenTatbe-
stŠndeunddie GebŸhrensŠtzenŠherzu bestimmen.Das
Verwaltungskostengesetz findet Anwendung.Ò

Artikel 3

€nderung des Wohnungsbau-PrŠmiengesetzes

DasWohnungsbau-PrŠmiengesetzin derFassungderBe-
kanntmachungvom 30.Oktober 1997 (BGBl. I S.2678),
zuletzt geŠndertdurch Artikel É des Gesetzesvom É
(BGBl. I S.É), wird wie folgt geŠndert:
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1. Dem ¤2 wird folgender Absatz angefŸgt:

ã(3) PrŠmienbegŸnstigtsind Aufwendungen,die auf
Grundvonvor dem1. Januar2004abgeschlossenenVer-
trŠgen bis Sparjahr (¤4 Abs.1) 2009 geleistet werden.Ò

2. Nach ¤10 wird folgender ¤11 angefŸgt:

ã¤11
Au§erkrafttreten; weitere Anwendung

(1) DiesesGesetztritt am 31.Dezember2009au§er
Kraft.

(2) Es ist auf prŠmienbegŸnstigteAufwendungenim
Sinne des ¤2 weiter anzuwenden.Ò

Artikel 4

€nderung der Verordnung zur DurchfŸhrung
des Wohnungsbau-PrŠmiengesetzes

Nach ¤ 20 der Verordnungzur DurchfŸhrungdesWoh-
nungsbau-PrŠmiengesetzesin der Fassungder Bekanntma-
chungvom 30.Oktober1997(BGBl. I S.2684),die zuletzt
durchArtikel É desGesetzesvomÉ (BGBl. I S.É) geŠn-
dert worden ist, wird folgender ¤21 angefŸgt:

ã¤21
Au§erkrafttreten; weitere Anwendung

(1) Diese Verordnungtritt am 31.Dezember2009
au§er Kraft.

(2) Sie ist auf prŠmienbegŸnstigteAufwendungenim
Sinne des ¤2 des Gesetzes weiter anzuwenden.Ò

Artikel 5

€nderung des Eigenheimzulagengesetzes

Das Eigenheimzulagengesetzin der Fassungder Be-
kanntmachungvom26.MŠrz1997(BGBl. I S.734),zuletzt
geŠndertdurch Artikel 1 desGesetzesvom 19. Dezember
2000 (BGBl. I S.1810), wird wie folgt geŠndert:

1. In ¤ 6 Abs.2 Satz3 wird das Semikolondurch einen
PunktundderzweiteHalbsatzdurchfolgendeSŠtzeer-
setzt:

ãAbsatz1 Satz1 findet insoweit keine Anwendung.
Satz3 gilt entsprechend,wennim Fall desSatzes2 wŠh-
renddesFšrderzeitraumsdie Voraussetzungendes¤ 26
Abs.1 desEinkommensteuergesetzeswegfallenundein
EhegattedenAnteil desanderenEhegattenanderWoh-
nung erwirbt.Ò

2. Dem ¤19 wird folgender Absatz 8 angefŸgt:

ã(8) DiesesGesetzist letztmalsanzuwenden,wenn
der Anspruchsberechtigteim Falle der Herstellungvor
dem1. Januar2004mit derHerstellungdesObjektsbe-
gonnenoderim Fall derAnschaffung die Wohnungoder
die Genossenschaftsanteilevor dem1. Januar2004auf
Grundeinesvor diesemZeitpunktrechtswirksamabge-
schlossenenobligatorischenVertragsodergleichstehen-
den Rechtsakts angeschafft hat.Ò

Artikel 6

€nderung des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG)
Das Soldatenversorgungsgesetzin der Fassungder Be-

kanntmachungvom 9. April 2002(BGBl. I S.1258,1909),
zuletzt geŠndert durch É, wird wie folgt geŠndert:

1. Dem¤ 47 wird nachAbsatz3 folgenderAbsatz4 ange-
fŸgt:

ã(4) Bei der Anwendungvon Ruhens-und Anrech-
nungsvorschriftenist die jŠhrlicheSonderzahlungnach
Absatz3 und eineentsprechendeLeistung,die der Ver-
sorgungsberechtigteauseiner ErwerbstŠtigkeitoder zu
seinen frŸheren VersorgungsbezŸgenerhŠlt, entspre-
chendder gesetzlichbestimmtenZahlungsweisezu be-
rŸcksichtigen.Die bei der Anwendungvon Ruhensvor-
schriftenma§gebendenHšchstgrenzenerhšhensichum
den Bemessungssatzder jŠhrlichen Sonderzahlungund
denSonderbetragnach¤ 50 Abs.4 Satz4 desBeamten-
versorgungsgesetzes.Ò

2. ¤ 53 Abs.4 wird aufgehoben.

3. In ¤ 94aNr. 1 Satz1 wird dieAngabeã¤¤46,47Abs.1,
die ¤¤Ò durch die Angabe ã¤¤46, 47,Ò ersetzt.

4. In ¤ 97 Abs.1 wird die Angabeã49,Òdurchdie Angabe
ã46, 49, 55 Abs.1 Satz2, ¤Ò ersetzt.

Artikel 7

€nderung des SolidaritŠtszuschlaggesetzes 1995
Das SolidaritŠtszuschlaggesetz1995 in der Fassungder

Bekanntmachungvom 15.Oktober2002(BGBl. I S.4130),
zuletzt geŠndertdurch Artikel É des Gesetzesvom É
(BGBl. I S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. ¤ 3 wird wie folgt geŠndert:

a) In denAbsatz2a wird die AngabeãSteuerklassenI,
II und IIIÒ durch die AngabeãSteuerklassenI und
IIIÒ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz1 Nr. 1 Buchstabeb, Nr. 2 Buch-
stabe b und Nr. 3 Buchstabeb wird jeweils die
AngabeãSteuerklassenI, II, IV bisVIÒdurchdieAn-
gabe ãSteuerklassen I, IV bis VIÒ ersetzt.

c) In Absatz5 wird dieAngabeãSteuerklassenI, II oder
IVÒdurchdie AngabeãSteuerklassenI oderIVÒer-
setzt.

2. Dem ¤6 wird folgender Absatz 9 angefŸgt:

ã(9)¤ 3 Abs.2a,4 und5 in derFassungdesArtikels 7
desGesetzesvom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfer-
tigungsdatumundSeitenzahlderVerkŸndungdesvorlie-
genden€nderungsgesetzes])ist erstmalsfŸr denVeran-
lagungszeitraum 2004 anzuwenden.Ò

Artikel 8

€nderung des Einkommensteuergesetzes
Das Einkommensteuergesetz in der Fassungder Be-

kanntmachungvom 19.Oktober 2002 (BGBl. I S.4210,
2003I S.179),zuletztgeŠndertdurchArtikel É desGeset-
zes vom É (BGBl.I S.É), wird wie folgt geŠndert:
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1. In der InhaltsŸbersichtwird die Angabe zu ¤ 32 wie
folgt gefasst:

ã¤32 Kinder, FreibetrŠge fŸr KinderÒ.

2. ¤ 1a wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geŠndert:

aa) Im Einleitungssatzwird dieAngabeã¤10Abs.1
Nr. 1, ¤ 26 Abs.1 Satz1 und¤ 32 Abs.7Òdurch
die Angabeã¤10 Abs.1 Nr. 1 und ¤ 26 Abs.1
Satz1Ò ersetzt.

bb) Am Ende der Nummer 2 wird das Semikolon
durcheinenPunktersetzt.Nummer3 wird auf-
gehoben.

b) In Absatz2 wird die Angabeãgeltendie Regelungen
desAbsatzes1 Nr. 2 und 3Òdurchdie Angabeãgilt
die Regelung des Absatzes1 Nr. 2Ò ersetzt.

3. ¤ 2 Abs.5 Satz1 wird wie folgt gefasst:

ãDasEinkommen,vermindertum die FreibetrŠgenach
¤ 32 Abs.6 und um die sonstigenvom Einkommenab-
zuziehendenBetrŠge,ist daszu versteuerndeEinkom-
men;diesesbildet die BemessungsgrundlagefŸr die ta-
rifliche Einkommensteuer.Ò

4. ¤ 7 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz1 wird nachSatz3 folgenderSatzeinge-
fŸgt:

ãIm JahrderAnschaffung oderHerstellungdesWirt-
schaftsgutsvermindertsichfŸrdiesesJahrderAbset-
zungsbetragnachSatz1 um jeweils ein Zwšlftel fŸr
jedenvollen Monat,derdemMonatderAnschaffung
oder Herstellung vorangeht.Ò

b) Absatz 2 Satz3 wird wie folgt gefasst:

ãAbsatz1 Satz4 und ¤ 7a Abs.8 gelten entspre-
chend.Ò

c) In Absatz 4 Satz1 wird die Angabe ãAbsatz 1
Satz4Ò nach dem Semikolon durch die Angabe
ãAbsatz1 Satz5Ò ersetzt.

d) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefŸgt:

ãAbsatz 1 Satz4 gilt nicht.Ò

5. ¤ 9 Abs.1 Satz3 Nr. 4 wird wie folgt geŠndert:

a) Die SŠtze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

ãZur AbgeltungdieserAufwendungenist fŸr jeden
Arbeitstag,an dem der Arbeitnehmerdie Arbeits-
stŠtteaufsucht,fŸr jedenvollenKilometerderEntfer-
nungzwischenWohnungundArbeitsstŠtteeineEnt-
fernungspauschaleanzusetzenmit 0,00 Euro bis 20
Entfernungskilometerund mit 0,40 Euro fŸr jeden
weiteren Entfernungskilometer, hšchstens jedoch
5 112 Euro im Kalenderjahr;ein hšhererBetragals
5 112 Euro ist anzusetzen,soweit der Arbeitnehmer
einen eigenenoder ihm zur Nutzung Ÿberlassenen
Kraftwagenbenutzt.Die Entfernungspauschalegilt
nicht fŸr Flugstreckenund Streckenmit steuerfreier
Sammelbefšrderung nach ¤3 Nr. 32.Ò

b) In Satz5 wird dasZitat ã¤3 Nr. 32 oder¤ 8 Abs.3Ò
durch das Zitat ã¤8 Abs.3Ò ersetzt.

6. In ¤ 26c wird Absatz 3 aufgehoben.

7. ¤ 32 wird wie folgt geŠndert:

a) Die †berschrift wird wie folgt gefasst:

ã¤32 Kinder, FreibetrŠge fŸr KinderÒ.

b) In Absatz4 wird in Satz2 die Zahl ã7188Òdurch
die Zahl ã7680Ò ersetzt.

c) Absatz 7 wird aufgehoben.

8. ¤ 32a Abs.1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Die tarifliche Einkommensteuerbemisstsich
nach dem zu versteuerndenEinkommen.Sie betrŠgt
vorbehaltlichder ¤¤32b, 34, 34b und 34c jeweils in
Euro fŸr zu versteuernde Einkommen

1. bis 7664 Euro (Grundfreibetrag):
0;

2. von 7665 Euro bis 12739 Euro:
(883,74´  y + 1500)´  y;

3. von 12740 Euro bis 52151 Euro:
(228,74´  z + 2397)´  z + 989;

4. von 52152 Euro an:
0,42´  x Ð 7914.

ãyÒist ein Zehntausendsteldes 7 664 Euro Ÿberstei-
gendenTeils desauf einenvollen Euro-Betragabge-
rundetenzu versteuerndenEinkommens.ãzÒist ein
Zehntausendsteldes12739EuroŸbersteigendenTeils
desauf einenvollen Euro-Betragabgerundetenzu ver-
steuerndenEinkommens.ãxÒist dasauf einenvollen
Euro-BetragabgerundetezuversteuerndeEinkommen.
Der sich ergebendeSteuerbetragist auf den nŠchsten
vollen Euro-Betrag abzurunden.Ò

9. In ¤ 33a Abs.1 wird in den SŠtzen1 und 4 die Zahl
ã7188Ò jeweils durch die Zahl ã7680Ò ersetzt.

10. In ¤ 34 Abs.3 wird in Satz2 die Angabeã19,9vom
HundertÒ durch die Angabe ã15 vom HundertÒ ersetzt.

11. ¤ 38b Satz2 Nr. 2 wird aufgehoben.

12. ¤ 39b Abs.2 wird wie folgt geŠndert:

a) Satz6 wird wie folgt geŠndert:

aa) In Nummer2 undNummer3 Buchstabeawird
die Angabeãin denSteuerklassenI, II undIVÒ
jeweils durch die Angabeãin den Steuerklas-
sen I und IVÒ ersetzt.

bb) Nummer 4 wird aufgehoben.

b) In Satz7 wird die Angabeãin denSteuerklassenI,
II undIVÒdurchdie Angabeãin denSteuerklassen
I und IVÒ ersetzt.

c) In Satz7 und 8 ersterHalbsatzwerdendas Zitat
ã¤32a Abs.1 bis 3Ò jeweils durch das Zitat
ã¤32aAbs.1Ò,und in Satz8 zweiterHalbsatzdie
Zahl ã19,9Òdurchdie Zahl ã15Ò,die Zahl ã8946Ò
durch die Zahl ã9144Ò,die Zahl ã27306Òdurch
die Zahl ã25812Òsowie die Zahl ã48,5Òjeweils
durch die Zahl ã42Ò ersetzt.
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13. In ¤ 41b Abs.1 Satz2 wird am Endeder Nummer8
einKommaunddanachfolgendeNummer9 eingefŸgt:

,9. fŸr die steuerfreieSammelbefšrderungnach ¤ 3
Nr. 32 den Gro§buchstaben ãFÒÔ

14. ¤ 46 Abs.2 Nr. 4a Buchstabe c wird aufgehoben.

15. In ¤ 51aAbs.2aSatz1 wird die AngabeãfŸrdie Steu-
erklassenI, II undIIIÒdurchdie AngabeãfŸrdie Steu-
erklassen I und IIIÒ ersetzt.

16. ¤ 52 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Diese Fassungdes Gesetzesist, soweit in
den folgendenAbsŠtzennichts anderesbestimmt
ist, erstmalsfŸr den Veranlagungszeitraum2004
anzuwenden.Beim Steuerabzugvom Arbeitslohn
gilt Satz1 mit der Ma§gabe,dassdieseFassung
erstmals auf den laufendenArbeitslohnanzuwen-
denist, der fŸr einennachdem31.Dezember2003
endendenLohnzahlungszeitraumgezahltwird, und
auf sonstigeBezŸge,die nachdem 31.Dezember
2003 zuflie§en.Ò

b) Dem Absatz 21 wird folgender SatzangefŸgt:

ã¤7 Abs.1 Satz4 in derFassungdesArtikels 8 des
GesetzesvomÉ (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfer-
tigungsdatumund Seitenzahlder VerkŸndungdes
vorliegenden€nderungsgesetzes])ist erstmalsbei
WirtschaftsgŸternanzuwenden, die nach dem
31.Dezember2003 angeschafft oder hergestellt
worden sind.Ò

c) Absatz40 Satz3, AbsŠtze40a, 41, 46, 47 Satz6
und Absatz52 werden aufgehoben.

Artikel 9

€nderung der Einkommensteuer-DurchfŸhrungs-
verordnung 2000

Die Einkommensteuer-DurchfŸhrungsverordnung2000
in der Fassungder Bekanntmachungvom 10.Mai 2000
(BGBl. I S.717),zuletztgeŠndertdurchArtikel É desGe-
setzes vom É (BGBl.I S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. In ¤ 56 Satz1 wird in Nummer1 Buchstabea die Zahl
ã14543Òdurch die Zahl ã15329Òund in Nummer2
Buchstabea die Zahl ã7271Òdurchdie Zahl ã7664Òer-
setzt.

2. ¤ 84 Abs.3b wird wie folgt gefasst:

ã(3b)¤ 56 in derFassungdesArtikels 9 desGesetzes
vom É (BGBl. I S.É [einsetzen:Ausfertigungsdatum
undSeitenzahlderVerkŸndungdesvorliegenden€nde-
rungsgesetzes])ist erstmalsfŸr den Veranlagungszeit-
raum 2004 anzuwenden.Ò

Artikel 10

€nderung des Umsatzsteuergesetzes 1999

Das Umsatzsteuergesetz1999 in der Fassungder Be-
kanntmachungvom 9. Juni 1999(BGBl. I S.1270),zuletzt

geŠndertdurch Artikel É desGesetzesvom É (BGBl. I
S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. ¤ 13b wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 Satz1 wird wie folgt geŠndert:

aa) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

ã3. UmsŠtze,die unterdasGrunderwerbsteuer-
gesetz fallen;Ò.

bb) Nach Nummer3 werdenfolgendeNummern4
und 5 angefŸgt:

ã4. Reinigung von GebŠudenund GebŠude-
teilen; dies gilt nicht, wenn der Leistungs-
empfŠngerausschlie§lichnicht mehr als
zwei Wohnungen vermietet;

5. Bauleistungenim Sinne des ¤ 48 Abs.1
Satz3 des Einkommensteuergesetzes;dies
gilt nicht, wenn der LeistungsempfŠnger
ausschlie§lichnicht mehralszwei Wohnun-
gen vermietet.Ò

b) Absatz 2 Satz2 wird wie folgt gefasst:

ãDiesgilt in denFŠllendesAbsatzes1 Satz1 Nr. 1
bis 4 auch,wenndie LeistungfŸr dennichtunterneh-
merischen Bereich bezogen wird.Ò

2. ¤ 24 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geŠndert:

aa) In Satz1 Nr. 3 wird dieAngabeãneunvomHun-
dertÒdurch die Angabeãsiebenvom HundertÒ
ersetzt.

bb) In Satz3 wird die Angabeãneunvom HundertÒ
durch die Angabe ãsieben vom HundertÒ ersetzt.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefŸgt:

ã(5)Die AbsŠtze1 bis 4 geltennur, soweitfŸr den
land- und forstwirtschaftlichenBetrieb der Gewinn
nach¤ 13aAbs.3 bis 6 desEinkommensteuergeset-
zes ermittelt wird.Ò

Artikel 11

€nderung des Mineralšlsteuergesetzes
Das Mineralšlsteuergesetz vom 21. Dezember 1992

(BGBl. I S.2150,2185,1993I S.169,2000I S.147,2003I
S.96), zuletzt geŠndertdurch Artikel 1 desGesetzesvom
23.Dezember2002(BGBl. I S.4602),wird wie folgt geŠn-
dert:

1. ¤ 25c wird wie folgt geŠndert:

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

ã3. Betriebe, insbesondereLohnbetriebe,Betriebe
von Genossenschaftenund Maschinengemein-
schaften,Wasser- und BodenverbŠndeund Teil-
nehmergemeinschaftennach dem Flurbereini-
gungsgesetzin derFassungderBekanntmachung
vom 16. MŠrz1976(BGBl. I S.546),zuletztge-
Šndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
20.Dezember2001(BGBl. I S.3987),in der je-
weils geltendenFassung,soweitdiesefŸr die in
denNummern1 und2 bezeichnetenBetriebeAr-
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beitenzurGewinnungpflanzlicherodertierischer
Erzeugnissedurch Bodenbewirtschaftungoder
durch mit Bodenbewirtschaftungverbundene
Tierhaltungbis zum 31.Dezember2003 ausge-
fŸhrt haben, undÒ.

b) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefŸgt:

ã4. Schšpfwerkezur Be- und EntwŠsserungland-
und forstwirtschaftlich genutzter GrundstŸcke.Ò

2. ¤ 25d wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) VergŸtungsberechtigtim Sinnedes¤ 25b ist
der Betrieb,der dasGasšl verwendethat. Als vom
VergŸtungsberechtigtenverwendet gilt ab dem
1. Januar2004auchdasGasšl,dasein in ¤ 25cNr. 3
genannterBetriebim BetriebdesVergŸtungsberech-
tigten fŸr begŸnstigte Arbeiten verbraucht hat.Ò

b) Dem Absatz 2 wird folgender SatzangefŸgt:

ãFŸrVerbrŠucheab dem 1. Januar2004 erfolgt die
VergŸtung bis zu einer Hšchstmengevon 10000
Litern je Kalenderjahrund vergŸtungsberechtigtem
Betrieb.Ò

Artikel 12

€nderung der Mineralšlsteuer-DurchfŸhrungs-
verordnung

¤ 47aderMineralšlsteuer-DurchfŸhrungsverordnungvom
15. September1993 (BGBl. I S.1602), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnungvom 29. August 2002 (BGBl. I
S.3451) geŠndert worden ist, wird wie folgt geŠndert:

1. Absatz 2 wird wie folgt geŠndert:

a) In Satz3 wird dasWort ãEndeÒdurch die Angabe
ã30. SeptemberÒ ersetzt.

b) Satz4 wird wie folgt geŠndert:

aa) In Nummer2 wird nachdemKommadasWort
ãundÒ gestrichen.

bb) In Nummer3 wird derPunktamSatzendedurch
ein Komma ersetzt.

cc) NachNummer3 wird folgendeNummer4 ange-
fŸgt:

ã4. BescheinigungennachAbsatz6 Ÿberdasim
VergŸtungsabschnittvonBetriebenim Sinne
des ¤ 25c Nr. 3 des Gesetzesverbrauchte
Gasšl.Ò

2. In Absatz5 Satz1 wird die Angabeã¤25cNr. 3Òdurch
die Angabe ã¤25c Nr. 3 und 4Ò ersetzt.

3. Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

ã(6)FŸrArbeiten,die ein in ¤ 25cNr. 3 desGesetzes
genannterBetrieb im Betrieb des BegŸnstigtenausge-
fŸhrthat,hatsichderBegŸnstigteBescheinigungenaus-
stellenzu lassen,welcheseineAnschrift,diedesausfŸh-
rendenBetriebes,dasDatumsowieArt undUmfangder
ausgefŸhrtenArbeiten, die hierfŸr verbrauchteGasšl-

mengeund den hierfŸr zu zahlendenGeldbetragent-
halten.Ò

4. Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

ã(7) Der VergŸtungsanspruchnach¤ 25b Abs.1 des
Gesetzesentstehtmit Ablauf desVergŸtungsabschnitts
(Absatz2 Satz1).Ò

Artikel 13

€nderung desZweiten GesetzesŸberdie Kranken-
versicherung der Landwirte

Das Zweite GesetzŸber die Krankenversicherungder
Landwirte vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S.2477,
2557), zuletzt geŠndertdurch Artikel 2 desGesetzesvom
12.Juni 2003 (BGBl. I S.844), wird wie folgt geŠndert:

1. In ¤ 4 Abs.3 Satz2 wird die AngabeãZweiundzwan-
zigstelÒdurch die Angabe ãSechsundzwanzigstelÒer-
setzt.

2. In ¤ 37 Abs.2 werdendie Wšrter ãsindvom Bund zu
tragenÒdurch die Wšrter ãwerdenzu 85 vom Hundert
vom Bund getragenÒ ersetzt.

3. In ¤ 59 Abs.3 Satz2 wird die AngabeãZweiundzwan-
zigstelÒdurch die Angabe ãSechsundzwanzigstelÒer-
setzt.

Artikel 14

€nderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

DasBundeserziehungsgeldgesetzin derFassungderBe-
kanntmachungvom 7. Dezember2001 (BGBl. I S.3358,
3359) wird wie folgt geŠndert:

1. ¤ 2 Abs.2 Satz1 wird wie folgt geŠndert:

NachdemWort ãBundesversorgungsgesetzesÒwird das
Wort ãoderÒdurch ein Komma ersetztund nach dem
Wort ãSoldatenversorgungsgesetzesÒwerdendie Wšrter
ãodereinerausdemEuropŠischenSozialfondsfinanzier-
ten vergleichbaren EntgeltersatzleistungÒ eingefŸgt.

2. ¤ 4 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geŠndert:

aa) Satz1 wird wie folgt gefasst:

ãErziehungsgeldwird unterBeachtungder Ein-
kommensgrenzendes ¤ 5 Abs.3 vom Tag der
GeburtbiszurVollendungdes12.Lebensmonats
(Budget) oder bis zur Vollendungdes 24. Le-
bensmonats (Regelbetrag) gezahlt.Ò

bb) In Satz2 werdendie Wšrter ãvonder Inobhut-
nahmeanÒdurchdie Wšrter ãabAufnahmebei
der berechtigten PersonÒ ersetzt.

b) In Absatz2 Satz4 wird dasWort ãvoraussichtlichenÒ
gestrichenund nach dem Wort ãKalenderjahrÒdas
Wort ãvorÒ eingefŸgt.

c) Absatz 3 Satz2 wird aufgehoben.
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3. ¤ 5 wird wie folgt gefasst:

ã¤5
Hšhe des Erziehungsgeldes; Einkommensgrenzen

(1) Das monatlicheErziehungsgeldbetrŠgtbei einer
beantragtenZahlung fŸr lŠngstensbis zur Vollendung
des

1. 12. Lebensmonats 450 Euro (Budget),

2. 24. Lebensmonats 300 Euro (Regelbetrag).

Die im Antrag getroffeneEntscheidungfŸr dasBudget
oderdie Regelleistungist fŸr die volle Bezugsdauerver-
bindlich. Ist im Antrag keine Entscheidunggetroffen,
wird der Regelbetraggezahlt. Eine einmalige rŸck-
wirkende €nderung ist mšglich in FŠllen besonderer
HŠrte,insbesonderebei schwererKrankheit, Behinde-
rung oder Tod einesElternteilsoder einesKindes oder
bei erheblichgefŠhrdeterwirtschaftlicherExistenzoder
bei der Geburt einesweiterenKindes und nach Auf-
nahmeeinerErwerbstŠtigkeitderberechtigtenPersonin
denerstensechsLebensmonaten,diedazufŸhrt,dassder
Anspruchauf dasBudgetentfŠllt. Bei einer €nderung
vom Budget zur Regelleistungist die bereitsgezahlte
DifferenzzwischenBudgetundRegelleistungzu erstat-
ten; ¤22 Abs.4 Satz2 gilt nicht.

(2) Die EntscheidungnachAbsatz1 Satz2 ist bei ei-
nemBerechtigtenwechselauchfŸr denneuenBerechtig-
ten verbindlich. Im Fall einer Erstattungspflichtnach
Absatz1 Satz5 haftendie nicht dauerndgetrenntleben-
denEhegattenals Gesamtschuldner;dasgleichegilt fŸr
Lebenspartneroder in eheŠhnlicherGemeinschaftle-
bende Partner.

(3) In denerstensechsLebensmonatendesKindesbe-
stehtein Anspruchauf dasBudget,wenn dasEinkom-
mennach¤ 6 bei Ehegatten,die nicht dauerndgetrennt
leben,22 500Euroundbei anderenBerechtigten19 500
EuronichtŸbersteigtundeinAnspruchaufdenRegelbe-
trag,wenndasEinkommennach¤ 6 bei Ehegatten,die
nicht dauerndgetrenntleben,30 000Euroundbei ande-
renBerechtigten23 000Euronicht Ÿbersteigt.Vom Be-
ginndessiebtenLebensmonatsanverringertsichdasEr-
ziehungsgeld,wenndasEinkommennach¤ 6 bei Ehe-
gatten,die nicht dauerndgetrenntleben,16 500 Euro
und bei anderenBerechtigten13 500 Euro Ÿbersteigt.
Die BetrŠgederEinkommensgrenzennachSatz1 und2
erhšhensich um 3 140 Euro fŸr jedesweitereKind des
Berechtigtenoderseinesnicht dauerndvon ihm getrennt
lebendenEhegatten,fŸr dasihm oderseinemEhegatten
Kindergeld gezahltwird oderohnedie Anwendungdes
¤ 65 Abs.1 desEinkommensteuergesetzesoderdes¤ 4
Abs.1 des Bundeskindergeldgesetzesgezahlt wŸrde.
Ma§geblich sind, abgesehenvon ausdrŸcklichabwei-
chendenRegelungendiesesGesetzes,die VerhŠltnisse
zum Zeitpunkt der Antragstellung.FŸr Eltern in einer
eheŠhnlichenGemeinschaftgeltendie Vorschriftenzur
EinkommensgrenzefŸr Verheiratete,die nicht dauernd
getrenntleben.FŸrLebenspartnergilt die Einkommens-
grenze fŸr Verheiratete entsprechend.

(4) DasErziehungsgeldwird ab demsiebtenLebens-
monatgemindert,wenndasEinkommendieGrenzendes
Absatzes3 Satz2 und 3 Ÿbersteigt.Die Minderungbe-

trŠgtfŸr dasBudgetje Stufe75 Euro, fŸr denRegelbe-
tragje Stufe50 Euro.Die AnzahlderMinderungsstufen
ergibt sich,indemderdieGrenzendesAbsatzes3 Satz2
und3 ŸbersteigendeEinkommensbetragdurch1 200ge-
teilt und auf die nŠchste ganze Zahl aufgerundet wird.

(5) DasErziehungsgeldwird im LaufedesLebensmo-
natsgezahlt,fŸrdenesbestimmtist. SoweitErziehungs-
geld fŸr Teile von Monatenzu leistenist, betrŠgtesfŸr
einen Kalendertag ein Drei§igstel des jeweiligen
Monatsbetrages.Ein Betragvon monatlichwenigerals
10Eurowird abdemsiebtenLebensmonatnichtgezahlt.
AuszuzahlendeBetrŠge,die nicht volle Euro ergeben,
sindbis zu 0,49Euroabzurundenundvon 0,50Euroan
aufzurunden.

4. ¤ 6 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Als Einkommengilt die nicht um Verluste
in einzelnen Einkommensartenzu vermindernde
Summeder positiven EinkŸnfte im Sinne des ¤ 2
Abs.1 und 2 desEinkommensteuergesetzesabzŸg-
lich 24vomHundert,beiPersonenim Sinnedes¤10c
Abs.3 des Einkommensteuergesetzes abzŸglich
19vom Hundertund der Entgeltersatzleistungenim
Sinnevon ¤ 2 Abs.2 Satz1 ersterHalbsatz,gemin-
dert um folgende BetrŠge:

1. Unterhaltsleistungenan andereKinder, fŸr die
die Einkommensgrenzenicht nach ¤ 5 Abs.3
Satz3 erhšhtwordenist, biszudemdurchUnter-
haltstitel oder durch Vereinbarungfestgelegten
Betrag;

2. Unterhaltsleistungenan sonstigePersonen,so-
weit sienach¤ 10 Abs.1 Nr. 1 oder¤ 33aAbs.1
des Einkommensteuergesetzes berŸcksichtigt
werden;

3. Pauschbetragnach ¤ 33b Abs.1 bis 3 des Ein-
kommensteuergesetzeswegen der Behinderung
einesKindes,fŸrdasdieElternKindergelderhal-
ten oder ohne die Anwendungdes ¤ 65 Abs.1
des Einkommensteuergesetzes oder des ¤ 4
Abs.1 des Bundeskindergeldgesetzeserhalten
wŸrden,oderwegenderBehinderungderberech-
tigten Person,ihresEhegatten,ihresLebenspart-
nersoder desanderenElternteils im Sinnevon
Absatz 3 Satz2 erster Halbsatz.

Als Einkommengelten nicht EinkŸnfte,die gemŠ§
den ¤¤40 bis 40b des Einkommensteuergesetzes
pauschal versteuert werden kšnnen.Ò

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

ã(2) FŸrdie BerechnungdesErziehungsgeldesim
erstenLebensjahrdesKindesist dasEinkommenim
Kalenderjahrvor derGeburtdesKindes,beimange-
nommenenKind im Kalenderjahrvor derAufnahme
desKindesbei der berechtigtenPersonma§gebend.
FŸrdieBerechnungdesErziehungsgeldesim zweiten
LebensjahrdesKindesist dasEinkommenim Kalen-
derjahrderGeburtdesKindes,beimangenommenen
Kind im KalenderjahrseinerAufnahmebei der be-
rechtigten Person ma§gebend.Ò
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c) Absatz 4 wird wie folgt geŠndert:

aa) In Satz1 wird dasWort ãvoraussichtlichenÒge-
strichen.

bb) Satz2 wird gestrichen.

d) In Absatz 5 wird die Zahl ã1023Òdurch die Zahl
ã1044Ò ersetzt.

e) In Absatz6 wird nachSatz2 folgenderSatzeinge-
fŸgt:

ãSonderzuwendungen bleiben unberŸcksichtigt.Ò

f) Absatz 7 Satz1 wird wie folgt gefasst:

ãIstdasEinkommenwŠhrenddeserstenoderzweiten
LebensjahresbeziehungsweisewŠhrenddes ersten
oderzweitenJahresnachder AufnahmedesKindes
beiderberechtigtenPersoninsgesamtummindestens
20 Prozentgeringerals dasEinkommenim entspre-
chendenKalenderjahrim Sinnevon Absatz2, wird
es auf Antrag neu ermittelt.Ò

5. ¤ 13 wird wie folgt geŠndert:

a) Der bisherige Wortlaut  wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefŸgt:

ã(2) Widerspruch und Anfechtungsklagehaben
keine aufschiebende Wirkung.Ò

6. ¤ 15 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz1 Satz1 Nr. 1 Buchstabec wird wie folgt ge-
fasst:

ãc) ,dassie in Vollzeitpflege(¤ 33 desAchten Bu-
chesSozialgesetzbuch)oder in Adoptionspflege
(¤ 1744 des BŸrgerlichenGesetzbuchs)aufge-
nommen haben, oderÒ

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

ã(2) Der Anspruchauf Elternzeitbestehtbis zur
Vollendung des dritten Lebensjahreseines Kindes.
Die Zeit der Mutterschutzfristnach ¤ 6 Abs.1 des
Mutterschutzgesetzeswird auf die Begrenzungnach
Satz1 angerechnet.Bei mehrerenKindern besteht
der Anspruch auf Elternzeit fŸr jedes Kind, auch
wennsich die ZeitrŠumeim Sinnevon Satz1 Ÿber-
schneiden.Ein Anteil derElternzeitvon bis zu zwšlf
Monatenist mit Zustimmungdes Arbeitgebersauf
die Zeit bis zur VollendungdesachtenLebensjahres
Ÿbertragbar;diesgilt auch,wennsich die ZeitrŠume
im Sinne von Satz1 bei mehrerenKindern Ÿber-
schneiden.Bei einemangenommenenKind und bei
einemKind in Vollzeit- oder Adoptionspflegekann
Elternzeit von insgesamtbis zu drei Jahrenab der
Aufnahmebei derberechtigtenPerson,lŠngstensbis
zur VollendungdesachtenLebensjahresdesKindes
genommenwerden;Satz2 und Satz4 sind entspre-
chendanwendbar, soweitsiedie zeitlicheAufteilung
regeln.Der Anspruchkannnicht durchVertragaus-
geschlossen oder beschrŠnkt werden.

c) Absatz 3 wird wie folgt geŠndert:

aa) In Satz1 wird nach dem Wort ãwerdenÒdas
Komma durch einenPunkt ersetztund der an-
schlie§ende Halbsatz gestrichen.

bb) Satz2 wird aufgehoben.

cc) Der neue Satz2 wird wie folgt gefasst:

ãSatz1 gilt entsprechendfŸr Ehegatten,Lebens-
partner und die BerechtigtengemŠ§Absatz 1
Satz1 Nr. 1 Buchstabe c.Ò

d) In Absatz5 wird nachSatz1 folgenderSatzeinge-
fŸgt:

ãDer Antrag kann mit der schriftlichen Mitteilung
nach Absatz 7 Satz1 Nr. 5 verbunden werden.Ò

e) Absatz 7 wird wie folgt geŠndert:

aa) Satz1 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:

ãderAnspruchwurdedemArbeitgeberachtWo-
chen oder, wenn die Verringerungunmittelbar
nachder GeburtdesKindesodernachder Mut-
terschutzfristbeginnensoll, sechsWochenvor
Beginn der TŠtigkeit schriftlich mitgeteilt.Ò

bb) Nach Satz1 wird folgender Satz eingefŸgt:

ãDerAntrag mussdenBeginnund denUmfang
der verringertenArbeitzeit enthalten.Die ge-
wŸnschteVerteilung der verringertenArbeits-
zeit soll im Antrag angegeben werden.Ò

7. ¤ 16 Abs.1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Arbeitnehmerinnenund ArbeitnehmermŸssen
die Elternzeit, wenn sie unmittelbar nach Geburt des
Kindes oder nach der Mutterschutzfrist(¤ 15 Abs.2
Satz3) beginnensoll, spŠtestenssechsWochen,sonst
spŠtestensachtWochenvor Beginnschriftlich vom Ar-
beitgeberverlangenundgleichzeitigerklŠren,fŸrwelche
Zeiteninnerhalbvon zwei Jahrensie Elternzeitnehmen
werden. Bei dringendenGrŸndenist ausnahmsweise
eine angemessenekŸrzereFrist mšglich. Nimmt die
Mutter die Elternzeitim Anschlussandie Mutterschutz-
frist, wird die Zeit derMutterschutzfristnach¤ 6 Abs.1
des Mutterschutzgesetzesauf den Zweijahreszeitraum
nachSatz1 angerechnet.Dies gilt entsprechend,wenn
die Mutter die Elternzeitim Anschlussan einenauf die
Mutterschutzfrist folgenden Erholungsurlaubnimmt.
Die Elternzeitkannauf zwei Zeitabschnitteverteilt wer-
den. Der Arbeitgeber soll die Elternzeit bescheinigen.Ò

8. In ¤ 18Abs.2 Nr. 2 Satz1 wird dieAngabeã¤5 Abs.2Ò
durch die Angabe ã¤5 Abs.3Ò ersetzt.

9. ¤ 22 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geŠndert:

aa) Satz1 wird wie folgt geŠndert:

Die Wšrter ãzweiter HalbsatzÒwerden gestri-
chenund die Angabeã¤6 Abs.1 Nr. 3Ò wird
durch die Angabe ã¤6 Abs.1 Nr. 2Ò  ersetzt.

bb) Satz3 wird wie folgt geŠndert:

Die Angabeã¤5 Abs.1 Satz2, 3Òwird durch
die Angabe ã¤5 Abs.1 Satz5Ò ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

ã¤331desDritten BuchesSozialgesetzbuchgilt ent-
sprechend.Ò

10. ¤ 23 wird wie folgt geŠndert:
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a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

ã(2)Die StatistikerfasstjŠhrlichfŸrdasvorange-
gangeneKalenderjahrfŸr jedeBewilligung von Er-
ziehungsgeld,jeweils im erstenund zweiten Le-
bensjahrdesKindes,folgendeErhebungsmerkmale
der EmpfŠngerin oder des EmpfŠngers:

1. Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr,

2. Staatsangehšrigkeit,

3. Wohnsitz / gewšhnlicher Aufenthalt,

4. Familienstand,

5. Anzahl der Kinder,

6. Dauer des Erziehungsgeldbezugs,

7. Hšhe des monatlichen Erziehungsgeldesvor
und nach dem sechsten Lebensmonat,

8. Beteiligungam ErwerbslebenwŠhrenddesEr-
ziehungsgeldbezugs,

9. Elternzeit,auchdesEhegattenoderLebenspart-
ners,Dauerder Elternzeitund gleichzeitigeEr-
werbstŠtigkeit.Ò

b) Absatz 4 wird wie folgt geŠndert:

In Satz2 wird die Angabeã30.JuniÒdurchdie An-
gabe ã30.AprilÒ ersetzt.

11. ¤ 24  wird wie folgt geŠndert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefŸgt:

ã(2) FŸr Geburtenvor dem 1. Januar2004 und
die vor diesemZeitpunktbei der berechtigtenPer-
son aufgenommenenKinder richtet sich der An-
spruchauf ErziehungsgeldfŸr dasersteLebensjahr
nach den VorschriftendiesesGesetzesin der bis
zum 31.Dezember2003 geltendenFassung;fŸr
Geburtenvor dem1. Mai 2003unddie vor diesem
Zeitpunkt bei der berechtigtenPersonaufgenom-
menenKinder richtet sich der Anspruch auf Er-
ziehungsgeldfŸr das zweite Lebensjahrnachden
Vorschriften dieses Gesetzes in der bis zum
31.Dezember 2003 geltenden Fassung.Ò

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

Artikel 15

€nderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

DasSechsteBuch SozialgesetzbuchÐGesetzlicheRen-
tenversicherungÐin derFassungderBekanntmachungvom
19.Februar2002(BGBl. I S.754,1404,3384),zuletztge-
Šndertdurch Artikel 4 des Gesetzesvom 24.Juli 2003
(BGBl. I S.1526), wird wie folgt geŠndert:

1. Dem ¤213 Abs.2 werden folgende SŠtze angefŸgt:

ãDernachSatz1 bis3 ermittelteBundeszuschussverrin-
gert sich um zwei Milliarden Euro (Minderungsbetrag).
AusgangsbetragfŸr dennachSatz1 bis 3 zu Šndernden
Bundeszuschussist jeweilsderzuletztfestgesetzteBun-
deszuschuss ohne den Minderungsbetrag.Ò

2. In ¤ 287eAbs.2 Satz1 werdennachdenWšrternãBun-
deszuschŸssein der BundesrepublikDeutschlandohne
dasBeitrittsgebietÒdie Wšrter ãohneden Minderungs-
betrag nach ¤213 Abs.2 Satz4Ò eingefŸgt.

Artikel 16

RŸckkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 4, 9 und 12 beruhendenTeile der
dort geŠndertenRechtsverordnungenkšnnenauf Grundder
jeweilseinschlŠgigenErmŠchtigungendurchRechtsverord-
nung geŠndert werden.

Artikel 17

Neufassung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

Das BundesministeriumfŸr Familie, Senioren,Frauen
und JugendkanndenWortlaut desBundeserziehungsgeld-
gesetzesin dervom1. Januar2004angeltendenFassungim
Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 18

Inkrafttr eten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.
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BegrŸndung

A. Allgemeiner Teil

1. Finanzpolitische Ausgangslage und Konzeption der
Bundesregierung

Die seit fast drei JahrenanhaltendeStagnationder deut-
schenWirtschaft und die stark gestiegeneArbeitslosigkeit
habenzu einerStšrungdesgesamtwirtschaftlichenGleich-
gewichtsundzu erheblichenZusatzbelastungenfŸr alle šf-
fentlichenHaushaltegefŸhrt.Das Staatsdefizitwird 2003
voraussichtlichrd. 3 1/2 v. H. betragen.Auch in 2004droht
einedeutlicheVerfehlung desMaastricht-Defizitkriteriums,
wenn nicht gegengesteuert wird.

Der Bund ist im Finanzplanungszeitraum2003Ð2007von
enormenSteuermindereinnahmenund MehrausgabenfŸr
den Arbeitsmarkt betroffen. Im Jahr 2003 kann sich die
veranschlagte NeuverschuldungdesBundesvon 18,9Mrd.
Eurodahernahezuverdoppeln.Ausgehendvon diesemNi-
veau und ohne hinreichendeKonsolidierungsma§nahmen
wŸrdedie Neuverschuldung in den nŠchstenJahrenkaum
sinken und die KreditobergrenzegemŠ§Artikel 115 GG
weiterhin Ÿberschritten.Dies ist aus VerfassungsgrŸnden
undunterdemGesichtspunktderGenerationengerechtigkeit
inakzeptabel.

Das Anwachsen der Ausgaben fŸr Sozialversicherung,
ArbeitsmarktundVersorgungauf fast45 v. H. derGesamt-
ausgabendesBundesin 2003undderZuwachsdieserAus-
gabengegenŸber1999um 20 v. H. dokumentierendie aus-
geprŠgtestrukturelleBelastungdesBundeshaushaltsin die-
sem Bereich. Ohne entschlossenesGegensteuernwŠren
Investitionen und wichtige Zukunftsaufgaben gefŠhrdet.

Das Gesamtkonzeptder Bundesregierungist geeignet,die
Stšrung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu
Ÿberwinden. Es besteht aus drei SŠulen:

l StrukturreformenfŸr mehr Wachstum und BeschŠf-
tigung; dies ist der Kern der Agenda2010.

l Konsolidierung des Bundeshaushalts,mittelfristige
RŸckfŸhrung des Staatsdefizits.

l Auf dieserBasiskanndasVorziehender drittenSteuer-
reformstufevon 2005auf dasJahr2004seinevolle Wir-
kung entfalten.

Die vorliegendeAusnahmesituationgebietetes, die Pro-
blemejetzt anzupacken.Die Leitplanken desZukunftspro-
gramms 2000 Ð ãSchuldenabbaufŸr nachhaltig solide
Staatsfinanzenund mehrGenerationengerechtigkeitÒsowie
ãFšrderungvon Wachstumund BeschŠftigungdurch ein
tragfŠhigesundgerechtesSteuer- undAbgabensystemÒha-
bennachwie vor GŸltigkeit.NachhaltigeStrukturreformen,
der Abbau der Nettokreditaufnahmeund Steuersenkungen
stŠrkendasWachstumunddieStabilitŠtdesEuroundschaf-
fen mehr Generationengerechtigkeit.

2. Haushaltstabilisierungskonzept 2004 und Vorziehen
der dritten Stufe der Steuerreform

Nachdemvon der Bundesregierungam 2. Juli 2003gebil-
ligten Haushaltsstabilisierungskonzeptsind die Konsolidie-

rungsma§nahmendaraufausgerichtet,dasWachstumkon-
sumtiver Ausgabenzu bremsen,Subventionenabzubauen
unddasSteueraufkommendurchentschiedeneBekŠmpfung
vonSchwarzarbeitundSteuerhinterziehungzustabilisieren.
Unter Einbeziehungder Einsparungenim Haushaltsverfah-
renundderVerschiebungdesInkrafttretensderBrŸckezur
Steuerehrlichkeitum ein Jahrwird der Bund so im Jahre
2004 insgesamtum rd. 14,0Mrd. Euro und um entspre-
chende BetrŠge in den Folgejahren entlastet:

LŠnderund Gemeindenwerdendurch die im Haushalts-
stabilisierungskonzept vorgesehenensteuerlichenMa§nah-
menin einerGrš§enordnungvonrd. 5,3Mrd. Euroin 2004,
ansteigendauf rd. 7,3Mrd. Euro in 2007 (LŠnder)bzw.
rd. 1,6Mrd. Euro in 2004,ansteigendauf rd. 2,1Mrd. Euro
in 2007(Gemeinden)bei denEinnahmenentlastet.Greifen
die einzelnenLŠnderim Rahmender …ffnungsklauselim
Besoldungsrechtdie Ma§nahmendesBundesim šffentli-
chenDienst auf, so ermšglicht ihnen dies weitereEinspa-
rungen in Hšhe von jŠhrlich rd. 2,2 Mrd. Euro.

Es liegt daher im gemeinsamenInteresse von Bund,
LŠndernund Gemeinden,dasHaushaltsstabilisierungskon-
zept 2004 ohneAbstricheumzusetzenund durch parallele
Ma§nahmender LŠnderim šffentlichenDienst erhebliche
EinsparungenfŸr denšffentlichenGesamthaushaltzu reali-
sieren.Durch gezielteKonsolidierungsma§nahmenwerden
dasVertrauenvon InvestorenundKonsumentenin die Soli-
ditŠt der StaatsfinanzengestŠrktund Wachstumund Be-
schŠftigung gefšrdert.

Auch dasVorziehenderursprŸnglicherstfŸr dasJahr2005
vorgesehenenletzten Stufe der SteuerreformtrŠgt ent-
scheidendzur †berwindung der KonjunkturschwŠchebei.
Allein dasVorziehender dritten Stufe fŸhrt zu einer Ent-
lastung von BŸrgern und Unternehmenin Hšhe von
rd. 15,6Mrd. Euro.Die Zusammenfassungderzweitenund
der dritten Stufeder Steuerreform fŸhrt zu einerspŸrbaren
Entlastungvon BŸrgernund Unternehmenim Umfangvon
insgesamtrd. 21,8Mrd. Euro.DiesstŠrktInvestitionenund
Konsumund ist ein deutlichesSignal fŸr mehr Wachstum
und BeschŠftigung.

ãNiedrigereSteuersŠtzeÐ wenigerAusnahmenÒsind Eck-
pfeiler der Steuerreformpolitikder Bundesregierung.Im
RahmenderSteuerreform2000wurdenbereitsŸbersiebzig
Steuerschlupflšchergeschlossen.Die SteuervergŸnstigun-
genkonntenzwischen1999und 2002Ðohnedie Ausnah-
meregelungender škologischen SteuerreformÐ um rd.
6 v. H. reduziert werden.

3. Schwerpunkte des Haushaltsbegleitgesetzes 2004

Ziel dersteuerlichenMa§nahmendiesesGesetzentwurfsist
vor allem die StŠrkungder Binnennachfrageund damit die
FšrderungdesWirtschaftswachstumsdurch Vorziehender
letztenSteuerentlastungsstufevon2005auf2004.Die Ma§-
nahmeverstŠrktdieWirkung derohnehinfŸr 2004vorgese-
henenzweiten Stufe, d. h. aus zwei Entlastungsschritten
wird einer. Damit sinkt u. a. der Spitzensteuersatzauf
42v. H., der Eingangssteuersatz auf 15v. H.
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Alle Subventionenund damit auchSteuervergŸnstigungen
mŸssenregelmŠ§igauf ihre Notwendigkeitund ZweckmŠ-
§igkeit hin ŸberprŸftwerden.Der im Vermittlungsverfahren
zumSteuervergŸnstigungsabbaugesetzerzielteKompromiss
markiert nur einen Zwischenschritt.

Angesichts des zunehmendenWohnungsleerstandsin
Deutschlandwerdendeshalbsowohl die Eigenheimzulage
alsauchdieWohnungsbauprŠmiefŸrNeufŠlleab2004weg-
fallen; stattdessenwird ein Zuschussprogrammzur Struk-
turverbesserungin StŠdteneingefŸhrt,fŸr dasder Bund 25
v. H. seinerbiszumJahr2011 durchdenWegfallderEigen-
heimzulage erzielten Einsparungen zur VerfŸgung stellt.

Au§erdemwird die EntfernungspauschalefŸr Wege zwi-
schenWohnungundArbeit abgesenkt;siekannkŸnftignur
noch fŸr Entfernungenab dem21.Kilometer in Hšhe von
0,40Euro angesetztwerden.Damit wird denBelangender
sog. Fernpendler auch weiterhin Rechnung getragen.

DanebenfŠllt die bisherigeHalbjahresregelungfŸr Abset-
zungenfŸr Abnutzungen(AfA) wegundderHaushaltsfrei-
betragwird ÐentsprechenddervorgezogenendrittenEntlas-
tungsstufe Ð bereits ab 2004 endgŸltig abgeschmolzen.

Auch die RŸckfŸhrungder VergŸtungder Mineralšlsteuer
fŸr denin der Land- und ForstwirtschaftverwendetenDie-
selkraftstoff ist ein Beitrag zum Subventionsabbau.

Schlie§lichenthŠltderGesetzentwurfMa§nahmen,mit de-
nendasUmsatzsteueraufkommengesichertwird. Sietragen
zur Finanzierungder ZinsbelastungausdemVorziehender
dritten Stufe der Einkommensteuerreformbei und dienen
derVereinfachungdesSteuerrechtsundderBeseitigungvon
Sonderregelungen fŸr bestimmte Wirtschaftszweige.

Ausgehendvon der beabsichtigtenStabilisierungdesBei-
tragssatzeszur Rentenversicherung in 2004 bei 19,5 v. H.
werdendie allgemeinenBundeszuschŸssezur Rentenversi-
cherungum 2 Mrd. Euro jŠhrlichreduziert.Einzelma§nah-
men zur Absicherung der Stabilisierung werden spŠter
durch €nderungen des Sozialgesetzbuchs umgesetzt.

AuchBeamte,Richter, SoldatenundVersorgungsempfŠnger
mŸssenihren Beitrag erbringen, um den Staatwieder auf
eine solide finanzielle Basis zu stellen. Betroffen sind
VersorgungsempfŠnger durch AbsenkungdesWeihnachts-
geldes auf 4,17 v. H. der jŠhrlichen VersorgungsbezŸge
(dies entspricht50v. H. einesMonatsbezuges)und aktive
Beamte,Richter und Soldaten durch Streichungdes Ur-
laubsgeldesund Begrenzungdes Weihnachtsgeldes auf
5 v. H. der JahresbezŸge(dies entspricht 60v. H. eines
Monatsbezuges).

Vorgesehenist eine Absenkungder Einkommensgrenzen
beimErziehungsgeldwŠhrendderersten6 Monate,sodass
dasErziehungsgeldkŸnftigstŠrkeraufuntereEinkommens-
schichten konzentriertwird. Auch werdenu. a. die Zahlbe-
trŠge des Erziehungsgeldes geglŠttet.

Bei der Krankenversicherungder Landwirtewird die Defi-
zithaftungdesBundesfŸr die LeistungsausgabenderAlten-
teiler reduziert.

Aufgenommenwurde schlie§lich eine Regelungdes Ju-
gendschutzgesetzes,die die ErhebungkostendeckenderGe-
bŸhrenbei der PrŸfungjugendgefŠhrdenderMedien zum
Ziel hat.

4. Preis- und Kostenwirkung

Auswirkungenauf Einzelpreise,einzelneUnternehmenund
Konsumentensind zwar durchausmšglich, sie fallen aller-
dings gesamtwirtschaftlichnicht ins Gewicht. Insgesamt
sind die Auswirkungenauf die deutscheWirtschaftpositiv,
da die gesamtwirtschaftlichen RahmenbedingungenfŸr
mehr Investitionen,mehr privatenKonsumund mehr Be-
schŠftigung entscheidend verbessert werden.

Angesichtsder derzeit niedrigen Inflationsrate,der hohen
WettbewerbsintensitŠtim Einzelhandel,dernicht voll ausge-
lastetenProduktionskapazitŠten,der moderatenNachfrage-
entwicklung und der von der Bundesregierungergriffenen
Ma§nahmenzur weiterenLiberalisierung desEinzelhandels
ist nicht mit spŸrbarenPreissteigerungseffekten infolge des
Vorziehens der dritten Stufe der Steuerreform zu rechnen.

5. Verwaltungs- und Vollzugsaufwand

Insgesamtist durch das Haushaltsbegleitgesetz2004 mit
keinem erhšhten Verwaltungs-und Vollzugsaufwandzu
rechnen.UmgekehrtfŸhrtderAbbauzahlreicherSubventio-
nen zu einer spŸrbaren Verwaltungsvereinfachung.

6. Kosten fŸr die Wirtschaft

Vom Vorziehender Einkommensteuerreformgeht ein be-
trŠchtlicherkonjunkturellerImpuls aus,der sich insgesamt
positiv auf die Ertragslageder Unternehmenauswirkt.Von
der steuerlichenEntlastungder privatenHaushalteund der
damit einhergehendenNachfragebelebungprofitieren zu-
nŠchstdie konsumnahenWirtschaftssektorenund in der
Folge Ð aufgrundder gesamtwirtschaftlichenVerflechtun-
gen Ð auch die anderenBereiche(z. B. die Investitions-
gŸterproduzenten).

DarŸber hinaus werden Personengesellschaftendeutlich
bessergestellt.Auch unterBerŸcksichtigungdesnotwendi-
gen Subventionsabbausverbleibt unter dem Strich eine
massiveEntlastunginsbesonderemittelstŠndischerUnter-
nehmen,wasdirekt ihreErtragslageunddamitauchihre In-
vestitionsbedingungen verbessert.

Durch€nderungderEinkommensberechnungim Bundeser-
ziehungsgeldgesetzwird die EinfŸhrungeiner ãJobCardÒ
als elektronischeVerdienstbescheinigungvorbereitet.Die
Jobcardwird die Unternehmenvon der aufwendigenBe-
rechnungund AusstellungmanuellerVerdienstbescheini-
gungen befreien.

7. Auswirkungen auf LŠnder und Gemeinden

LŠnderund Gemeindenwerdendurchdie im Haushaltsbe-
gleitgesetz2004enthaltenensteuerlichenMa§nahmenins-
gesamtdeutlichentlastet.Vor BerŸcksichtigungdesVorzie-
hensder dritten SteuerreformstufebetrŠgtdie Entlastung
derLŠnder1,1 Mrd. Euro in 2004,ansteigendauf 4,0 Mrd.
Euro in 2007und die Entlastungder Gemeinden0,3 Mrd.
Euro in 2004, ansteigend auf 1,5 Mrd. Euro in 2007.

FolgendieeinzelnenLŠnderim Rahmender…ffnungsklausel
im Besoldungsrechtdem Vorbild desBundesund nehmen
KŸrzungenbei den LeistungenfŸr VersorgungsempfŠnger,
BeamteundRichterin demselbenUmfangvor, soresultieren
hierausweiterejŠhrlicheEinsparungenin Hšhe von rd. 1,9
Mrd. Euro (LŠnder) bzw. rd.0,3Mrd. Euro (Gemeinden).
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Auch nach BerŸcksichtigungdes Vorziehensder dritten
Steuerreformstufewird die hierausfŸr dasJahr2004resul-
tierendeBelastungder LŠnderund Gemeindendurch die
Entlastungenin denfolgendenJahrendenFinanzplanungs-
zeitraums bei weitem Ÿberkompensiert.

WegenderfinanziellenAuswirkungenim Einzelnenwird auf
die Darstellung in der †bersicht zu Nummer 7 verwiesen.

Die Bundesregierungist fŸr weitereVorschlŠgeder LŠnder
insbesonderehinsichtlichandererMa§nahmenzumSubven-
tionsabbauoffen undbietetdenLŠnderneineweitergehende
ZusammenarbeitbeimAbbauvonSteuervergŸnstigungenund

Finanzhilfensowiebeider†berprŸfungvonLeistungsgeset-
zen und Standardsan. Auf der Basis der Ergebnisseder
ArbeitsgruppederMinisterprŠsidentenRolandKochundPeer
SteinbrŸck,die im LaufediesesSommersvorgelegt werden
sollen, wird der Bund seine VorschlŠge hierzu machen.

8. Finanzielle Auswirkungen

Die einzelnenArtikel desGesetzesfŸhrenzu denin folgen-
der †bersicht dargestelltenEntlastungen(Ausgabeminde-
rungen/Steuermehreinnahmen)bzw. Belastungen(Ausga-
benaufwuchs/Steuermindereinnahmen):

Haushaltsentlastung (+)
bzw. –belastung (-)

- in Mio. € -Maßnahme Gebiets-
körper-
schaft 2004 2005 2006 2007

zu Artikel 1

Bund 440 440 440 440

Länder

Einsparungen öffentlicher Dienst

Gemeinden

Gesamt 440 440 440 440

-- Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften --

zu Artikel 5

Bund 129 859 1.288 1.717

Länder 129 859 1.288 1.717

Abschaffung der Eigenheimzulage
für Neufälle

Gemeinden 45 302 454 606

Gesamt 303 2.020 3.030 4.040

-- Änderung EigZulG --

zu Artikel 8 – Nr. 4

Bund 93 450 677 788

Länder 91 449 670 781

Abschaffung der Vereinfachungsre-
gelung bei der Abschreibung für
bewegliche Wirtschaftsgüter

Gemeinden 56 281 433 506

Gesamt 240 1.180 1.780 2.075

-- Änderung EstG --
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Haushaltsentlastung (+)
bzw. –belastung (-)

- in Mio. € -Maßnahme Gebiets-
körper-
schaft 2004 2005 2006 2007

zu Artikel 8 - Nr. 5

Bund 502 1.295 1.378 1.378Streichung der Entfernungspau-
schale bis 20 Entfernungskilometer;
Entfernungspauschale von 0,40 €
ab dem 21. Kilometer

Länder 442 1.135 1.208 1.208

Gemeinden 156 400 424 424

Gesamt 1.100 2.830 3.010 3.010

-- Änderung EStG --

zu Artikel 8 - Nr. 7 b

Bund -21 -43 -43 -43

Länder -21 -43 -43 -43

Erhöhung des Grenzbetrags, bis zu
dem ein volljähriges Kind eigene
Einkünfte und Bezüge haben darf,
um im Rahmen des Familienlei-
stungsausgleichs berücksichtigt zu
werden Gemeinden -8 -14 -14 -14

Gesamt -50 -100 -100 -100

-- Änderung EStG --

zu Artikel 8 – Nr. 7 c

Bund 199 22

Länder 179 22

Streichung des Haushaltsfreibetra-
ges in Höhe von 1.188 € ab
01.01.2004

Gemeinden 62 6

Gesamt 440 50

-- Änderung EstG --

zu Artikel 8 - Nr. 9

Bund -11 -13 -13

Länder -11 -13 -13

Erhöhung des Höchstbetrags für
den Abzug von Unterhaltsleistungen
an gesetzlich Unterhaltsberechtigte
oder diesen gleichgestellte  Perso-
nen

Gemeinden -3 -4 -4

Gesamt -25 -30 -30

-- Änderung EStG --
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Haushaltsentlastung (+)
bzw. –belastung (-)

- in Mio. € -Maßnahme Gebiets-
körper-
schaft 2004 2005 2006 2007

zu Artikel 10 – Nr. 1

Bund 173 203 203 203

Länder 156 183 183 183

Erweiterung der Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers auf
alle steuerpflichtigen Umsätze, die
unter das Grunderwerbsteuergesetz
fallen, auf die Reinigung von Ge-
bäuden u. a. sowie auf bestimmte
Bauleistungen

Gemeinden 11 14 14 14

Gesamt 340 400 400 400

-- Änderung UstG --

zu Artikel 10 - Nr. 2 a

Bund 52 61 61 61

Länder 47 55 55 55

Absenkung des Durchschnittssatzes
i.S.d.   § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
UStG und der Vorsteuerpauschale
in § 24 Abs. 1 Satz 3 UStG für
landwirtschaftliche Betriebe

Gemeinden 3 4 4 4

Gesamt 102 120 120 120

-- Änderung UStG --

zu Artikel 10 - Nr. 2 b

Bund 86 102 102 102

Länder 78 92 92 92

Beschränkung der Durchschnitts-
satzbesteuerung nach § 24 UStG
auf land- und forstwirtschaftliche
Betriebe mit Gewinnermittlung nach
Durchschnittssätzen gemäß § 13a
EstG Gemeinden 6 6 6 6

Gesamt 170 200 200 200

-- Änderung UStG --
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Haushaltsentlastung (+)
bzw. –belastung (-)

- in Mio. € -Maßnahme Gebiets-
körper-
schaft 2004 2005 2006 2007

zu Artikel 11

Bund 157 157 157

Länder

Rückführung der Vergünstigung der
Mineralölsteuer für in der Land- und
Forstwirtschaft verwendeten Diesel-
kraftstoff

Gemeinden

Gesamt 157 157 157

-- Änderung MinölG --

zu Artikel 13

Bund 218 227 235 244

Länder

Reduzierung Defizithaftung Alten-
teiler

Gemeinden

Gesamt 218 227 235 244

-- Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte --

zu Artikel 14

Bund 200 400 400 400

Länder

Absenkung der Einkommensgren-
zen beim Erziehungsgeld

Gemeinden

Gesamt 200 400 400 400

-- Änderung  BerzgG --
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Vor BerŸcksichtigungdesVorziehensderdrittenStufederSteuerreformaufdasJahr2004ergebensichausdemHaushalts-
begleitgesetz 2004 insgesamt folgende Entlastungen fŸr Bund, LŠnder und Gemeinden:

Haushaltsentlastung (+)
bzw. –belastung (-)

- in Mio. € -Maßnahme Gebiets-
körper-
schaft 2004 2005 2006 2007

zu Artikel 15

Bund 2.000 2.000 2.000 2.000

Länder

Entlastung des Bundes bei den
Rentenzuschüssen

Gemeinden

Gesamt 2.000 2.000 2.000 2.000

-- Änderung SGB --

zu Artikel 3

Bund

Länder

Abschaffung Wohnungsbauprämie
für Neufälle

Gemeinden

Einsparungen erst nach dem Fi-
nanzplanungszeitraum

Gesamt

-- Änderung  WoPG --

Haushaltsentlastung (+)
bzw. –belastung (-)

- in Mio. € -Maßnahme Gebiets-
körper-
schaft 2004 2005 2006 2007

Bund 4.071 6.162 6.885 7.434

Länder 1.101 2.741 3.440 3.980

Summe Haushaltsbegleitgesetz
vor Berücksichtigung des Vorzie-
hens der dritten Stufe der Steuer-
reform

Gemeinden 331 996 1.317 1.542

Gesamt 5.503 9.899 11.642 12.956
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Das Vorziehender dritten Stufe der Steuerreformauf dasJahr2004 hat folgendefinanzielle Auswirkungenauf Bund,
LŠnder und Gemeinden:

Insgesamtergebensich somit Ðunter BerŸcksichtigungdesVorziehensder dritten Stufe der Steuerreformauf dasJahr
2004Ð aus dem Haushaltsbegleitgesetz 2004 folgende Ent- bzw. Belastungen fŸr Bund, LŠnder und Gemeinden:

Haushaltsentlastung (+)
bzw. –belastung (-)

- in Mio. € -Maßnahme Gebiets-
körper-
schaft 2004 2005 2006 2007

zu Artikel 8 - Nr. 8

Bund -7.050 374 -182

Länder -6.290 284 -162

Vorziehen des dritten Stufe der
Steuerreform

Gemeinden -2.220 102 -56

Gesamt -15.560 760 -400

-- Änderung EStG --

Haushaltsentlastung (+)
bzw. –belastung (-)

- in Mio. € -Maßnahme Gebiets-
körper-
schaft 2004 2005 2006 2007

Bund -2.979 6.536 6.703 7.434

Länder -5.189 3.025 3.278 3.980

Summe Haushaltsbegleitgesetz
nach Berücksichtigung des Vorzie-
hens der dritten Stufe der Steuer-
reform

Gemeinden -1.889 1.098 1.261 1.542

Gesamt -10.057 10.659 11.242 12.956
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Bundessonderzahlungsgesetz)

Allgemeines

Mit demGesetzregeltderBundaufderGrundlagedesArti-
kels 73 Nr. 8 desGrundgesetzesdie jŠhrlichenSonderzah-
lungen fŸr seinen Bereich. Das Bundesbesoldungs-und
-versorgungsanpassungsgesetz2003/2004vom É (BGBl. I
S.É) hatdie Mšglichkeit zur Neugestaltungder jŠhrlichen
Sonderzahlungengešffnet.Der BundnutztdieseOptionfŸr
seinen Bereich mit dem vorliegenden Gesetz.

DasGesetzsiehteinedeutlicheVerringerungderbisherigen
Sonderzahlungen(SonderzuwendungundUrlaubsgeld)vor.
DasUrlaubsgeldentfŠlltvšllig, diebisherigeSonderzuwen-
dung (Weihnachtsgeld)wird fŸr die BeschŠftigtenum
30v. H. undfŸr die VersorgungsempfŠngerinnenund-emp-
fŠngerum Ÿber40v. H. verringert.Damit werdenSchluss-
folgerungen aus der allgemeinenWirtschaftentwicklung
und der Finanzsituationdes Bundesgezogen.Mit dieser
spŸrbarenVerringerungleistenalle,die Amts-,Dienst-oder
VersorgungsbezŸgeerhalten,einen wichtigen Beitrag zur
KonsolidierungdesBundeshaushaltes.Insgesamtwird ein
Sparbeitrag von 440 Mio. Euro jŠhrlich erbracht.

Die jŠhrlicheSonderzuwendungund dasUrlaubsgeldsind
nicht durchArtikel 33 Abs.5 desGrundgesetzesgeschŸtzt.
Es gibt insoweit keinen zu beachtendenhergebrachten
GrundsatzdesBerufsbeamtentums(vgl. BVerfGE 44, 249
[263]). Durchdie KŸrzungderSonderzahlungenwird nicht
die verfassungsrechtlichgarantiertePflicht desDienstherrn
zur amtsangemessenenAlimentationdesBeamtenund sei-
nerFamilieverletzt.Einenverfassungsrechtlichgarantierten
Anspruchauf ErhaltungdesBesitzstandesin Bezugauf ein
einmalerreichtesEinkommengibt esnicht.DervomBesol-
dungsgesetzgebersicherzustellendeamtsangemesseneLe-
bensunterhalt,dessenUmfangu. a.auchandenallgemeinen
gesamtwirtschaftlichenVerhŠltnissenorientiert ist, bleibt
gewŠhrleistet.

Die Sonderzahlungist kein Besoldungsbestandteil,dervor-
rangig von sozialenKriterien bestimmt wird. Sie knŸpft
vielmehran die erbrachtenLeistungenan.Zeiten,in denen
die BeschŠftigtenfŸr die Arbeitsleistungnicht zur VerfŸ-
gungstehen,kšnnendahergrundsŠtzlichbeiderSonderzah-
lung nicht berŸcksichtigtwerden.UnabhŠngigdavonsollen
fŸrZeitendesGrundwehrdienstes,ZivildienstesundEltern-
zeit keine Nachteile entstehen.

FŸr eine zusŠtzlicheleistungsbezogeneBezahlungwerden
Mittel in HšheeinesTeilsderSonderzuwendungenzurVer-
fŸgunggestellt.Die NeugestaltungderSonderzahlungwird
trotzdernotwendigenEinsparma§nahmenzugleichgenutzt,
um den UmbaudesBezahlungssystemszu einer stŠrkeren
Leistungsorientierung voranzubringen.

EntsprechendderInitiative derBundesregierungzumBŸro-
kratieabbauwird aufkomplizierteundaufwŠndigeEinzelre-
gelungenverzichtet.Ziel derNeuregelungenist es,einfache
und transparenteRegelungenfŸr die Sonderzahlungenzu
schaffen.

Zu ¤ 1 (Berechtigter Personenkreis)

Die Vorschrift regeltdenpersšnlichenGeltungsbereichdes
Gesetzes.

Zu Absatz 1

Anspruchauf eineSonderzahlunghabendiejenigen,die als
Berechtigtein Absatz1 definiertsind.DiesessindalleEmp-
fŠngerinnenundEmpfŠngervonAmts-oderDienstbezŸgen,
die im Dienst desBundesoder einer bundesunmittelbaren
Kšrperschaft,AnstaltoderStiftungdesšffentlichenRechts
stehen.

VersorgungsempfŠngerinnenund -empfŠngererhaltennach
diesemGesetzeineSonderzahlung,wennihreVersorgungs-
bezŸgeausdem HaushaltdesBundesoder einer entspre-
chendenEinrichtungnach¤ 61 desGesetzeszur Regelung
der RechtsverhŠltnisseder unterArtikel 131 desGrundge-
setzesfallendenPersonen(in Verbindungmit den jeweili-
gen DurchfŸhrungsbestimmungen) zu erbringen sind.

Zu Absatz 2

Ausgenommenvon der Sonderzahlungsind alle, die nach
dem Bundesbesoldungsgesetzkeine Besoldung erhalten
(z. B. Ehrenbeamtinnenund -beamte,ehrenamtlicheRich-
terinnen und Richter).

Zu ¤ 2 (Dienst- und AmtsbezŸge)

Die Vorschrift regeltHšhe und Berechnungsgrundlageder
Sonderzahlungbei Amts- und DienstbezŸgen.Hierbei er-
folgt eine stŠrkereAusrichtungan den individuellen Leis-
tungen, die im zurŸckliegenden Jahr erbracht sind.

Zu Absatz 1

Der Anspruchauf Sonderzahlungsetztbei denEmpfŠnge-
rinnenundEmpfŠngernvon Dienst-undAmtsbezŸgenvor-
aus,dasssieamerstenTagdesMonatsDezemberzumbe-
rechtigtenPersonenkreisnach¤ 1 Abs.1 Nr. 1 bis 3 gehš-
ren. Ist dieseVoraussetzungerfŸllt, betrŠgtdie Sonderzah-
lung 5v. H. der fŸr das Kalenderjahr zustehenden BezŸge.

AnknŸpfungspunktfŸr die Sonderzahlungsind die BezŸge
fŸr dasKalenderjahr. BefšrderungensowieVerŠnderungen
der Arbeitszeitwirken sich dabei in dem Umfang auf die
Sonderzahlungaus,in demsiedasJahresgehaltbestimmen.
Sie sind durch Nachberechnungeinzubeziehen.Zustehend
sind die BezŸge,die sich nachdemBesoldungsrechterge-
ben.In EinzelfŠllenkšnnensie von gezahltenBezŸgenab-
weichen,wie z. B. bei RŸckforderungen.Die jŠhrlicheBe-
trachtungsweiseermšglichtdarŸberhinausaucheineSon-
derzahlungfŸr unterhŠlftigBeschŠftigte,zum Beispiel im
Rahmen von Elternzeiten.

Die Sonderzahlungist in Zukunft um 30v. H. geringerals
die bisherigeSonderzuwendung.DiesfŸhrt im Jahr2004zu
einer Haushaltsentlastungvon 200Mio. Euro und entspre-
chendenEntlastungenin den Folgejahren.Der Anteil der
SonderzahlungamJahreseinkommensinkt von 6,6v. H. auf
4,6v. H. Die Teilnahmeder Sonderzahlungan allgemeinen
Besoldungsanpassungenauf dieserBasiskanndurchGesetz
ab 2005geregeltwerden.DasGehaltsgefŸgebleibt sowohl
in seinersozialenAusgestaltungalsauchseinerleistungsab-
hŠngigenDifferenzierungGrundlagefŸrdieSonderzahlung.
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Zu Absatz 2

Absatz2 legt die BezŸgefest, die bei EmpfŠngerinnenund
EmpfŠngervon Amts- und DienstbezŸgenin die Bemes-
sungsgrundlagefŸr die jŠhrlicheSonderzahlungeinflie§en.
Vor diesemHintergrund werdendie Hauptbestandteileder
Besoldungin dieBerechnungderSonderzahlungeinbezogen.

Das Gehaltssystemist von seinervertikalenSpreizungher
bereitssozial ausgestaltet,so dassauchdie Sonderzahlung
hieran teilnimmt. Zugleich bleibt die erforderliche Leis-
tungsdifferenzierungerhalten,die sich auchin der Sonder-
zahlungwiederfindet. Durch die EinbeziehungdesFamili-
enzuschlagesnimmt die Sonderzahlungweiterhin an den
familienabhŠngigenKomponentender Bezahlungteil. Die
BerŸcksichtigungbeimKaufkraftausgleichbleibtunberŸhrt.

FŸr die Professorinnenund Professorender Bundesbesol-
dungsordnungC wird die †bergangsregelungdes¤ 77 des
BundesbesoldungsgesetzesfŸr diesesGesetznachvollzo-
gen.

Zu Absatz 3

Die VorschriftlegtdenMonatDezemberalsZahlungsmonat
der Sonderzahlung fest.

Zu ¤ 3 (Sonderregelungen bei Dienst- und AmtsbezŸgen)

Die Vorschrift regelt spezielleFŠlle,in denenDienst- und
AmtsbezŸge nicht fŸr das ganze Jahr gezahlt werden.

Zu Absatz 1

Absatz1 regeltdenWechselin denRuhestandwŠhrenddes
Jahres.Abweichendvom Grundsatz,dassdie EmpfŠngerin-
nenund EmpfŠngervon Dienst-und AmtsbezŸgenfŸr den
Anspruchauf Sonderzahlungam 1. Dezemberzum Perso-
nenkreisdes¤ 1 Abs.1 Nr. 1 bis3 gehšrenmŸssen,bekom-
men auchdiejenigeneine Sonderzahlung,die vor diesem
Stichtagmit VersorgungsbezŸgenausscheiden.Ma§gebend
sind die bis zum BeginndesRuhestandeszustehendenBe-
zŸge.Die Sonderzahlungwird abweichendvon ¤ 2 Abs.3
mit denBezŸgenfŸr denMonat vor BeginndesRuhestan-
des gezahlt.

Zu Absatz 2

Die fŸr die BerechnungderSonderzahlungzugrundezu le-
gendenBezŸgekšnnenerhšhtwerden,wennfŸr die Perso-
nalgewinnungein dringendesdienstlichesBedŸrfnis be-
steht.DemDienstherrnwird somitin EinzelfŠlleneinweite-
res Instrument zur Personalgewinnungzur VerfŸgung
gestellt.DabeigehtdasdringendedienstlicheGewinnungs-
bedŸrfnisŸberein blo§esGewinnungsinteresseÐdasletzt-
lich jeder Einstellungzugrundeliegt Ð hinaus.Zu berŸck-
sichtigenist dabeiauch,inwieweit bereitsder Sonderzah-
lung vergleichbareLeistungenim laufendenKalenderjahr
gezahlt wurden.

Zu Absatz 3

Entfallen die BezŸgevorŸbergehendaufgrundvon Wehr-
dienst,Zivildienst oder ElternzeitenwŠhrendeinesKalen-
derjahres,wird gleichwohlfŸr die Berechnungder Sonder-
zahlungdasganzeJahrzugrundegelegt.Voraussetzungist
allerdings, dass einmal im Jahr BezŸge gezahlt werden.

Zu ¤ 4 (VersorgungsbezŸge)

Die Vorschrift regelt Anspruchsvoraussetzungenund Um-
fang der SonderzahlungenfŸr VersorgungsempfŠngerinnen
und -empfŠnger des Bundes.

Zu Absatz 1

Satz1 verweistim Hinblick auf denberechtigtenPersonen-
kreis auf ¤ 1 Abs.1 Nr. 4 und legt die SonderzahlungfŸr
VersorgungsempfŠngerinnenund -empfŠngerin Hšhe von
4,17v. H. der VersorgungsbezŸgefŸr dasablaufendeKa-
lenderjahr nach Anwendung von Ruhens- und Anrech-
nungsvorschriftenfest.FŸrdieVersorgungsempfŠngerinnen
und -empfŠngerbedeutetdas eine Verringerungum ca.
42v. H. bezogenauf dasbisherigeNiveau und entspricht
einerHaushaltsentlastungvon 140Mio. Euro im Jahr2004
und in den folgendenJahren.Der Anteil an den Versor-
gungsbezŸgeneinesKalenderjahressinkt von 6,6v. H. auf
3,8v. H. Im VerhŠltniszu denAktiven wird derprozentuale
Anteil derSonderzahlungandenVersorgungsbezŸgenstŠr-
ker reduziert.Dies trŠgtder TatsacheRechnung,dassbei
dem Versorgungssystemdes šffentlichen Dienstesebenso
wie beianderenAlterssicherungssystemenmit einemdeutli-
chenAnstiegder Ausgabenzu rechnenist (vgl. im Einzel-
nen: Zweiter Versorgungsbericht der Bundesregierung,
Bundestagsdrucksache14/7220). Der hiermit erbrachte
Sparbeitragwird bei der zukŸnftigenDiskussionŸberdie
Begrenzungdes weiterenAnstiegsder Pensionslastenzu
berŸcksichtigen sein.

An allgemeinenAnpassungenderVersorgungsbezŸgenach
¤ 70Beamtenversorgungsgesetzab2005nimmtdieSonder-
zahlungnicht teil. Der die VersorgungsbezŸgeerhšhende
Prozentsatzvermindertsichentsprechend.Er ist beiderVer-
sorgungsanpassung zu bestimmen.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift legt die fŸr die Anwendungdes Gesetzes
ma§geblichenlaufendenVersorgungsbezŸgefest. Der zu-
stehendeUnterschiedsbetragzwischender Stufe1 und der
im Einzelfall zutreffendenStufedesFamilienzuschlagsfŸr
die VersorgungsempfŠngerinnenund -empfŠngerwird in
der Berechnungsgrundlage berŸcksichtigt.

Zu Absatz 3

Wie bei denAktiven wird im DezembereinesjedenJahres
die Sonderzahlungan VersorgungsempfŠngerinnenund
-empfŠnger gezahlt.

Zu ¤ 5 (AusschlusstatbestŠnde)

Die Vorschrift regeltAnspruchsvoraussetzungenbei Diszi-
plinarverfahren.

Zu Absatz 1

Ein Anspruchauf Sonderzahlungbestehtnicht, wenn die
zustŠndigeBehšrdeein Disziplinarverfahrenmit dem Ziel
der EntfernungausdemDienstoderauf Aberkennungdes
RuhegehaltsdurchfŸhrtunddie teilweiseEinbehaltungvon
DienstbezŸgenbzw. Ruhegehaltnach¤ 38desBundesdiszi-
plinargesetzesoder¤ 126derWehrdisziplinarordnungange-
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ordnet hat. Sind die einbehaltenenBezŸgenachzuzahlen,
gilt dieses auch fŸr die Sonderzahlung.

Hingegenschlie§enendgŸltigeDisziplinarma§nahmenwie
Geldbu§e,KŸrzungderDienstbezŸgeoderKŸrzungdesRu-
hegehaltsdie Zahlung einer Sonderzahlungnicht aus. In
diesenFŠllenbemisstsich die Sonderzahlungausden ge-
kŸrzten BezŸgen.

Zu Absatz 2

Die au§erordentlichenVersorgungsbezŸgedes Unterhalts-
beitragesund der Unterhaltsleistungaufgrund Gnadener-
weis oder Disziplinarentscheidungberechtigen Versor-
gungsempfŠngerinnenund -empfŠngernicht zum Bezug
von Sonderzahlungen.Bei einem Unterhaltsbeitragdurch
Gnadenerweishandeltes sich immer um einen partiellen
Gnadenerweis.Ein Anspruchauf Sonderzahlungbestehtje-
doch in den FŠllen,in denenein Gnadenerweisin vollem
Umfang erteilt worden ist.

Zu ¤ 6 (Besoldungsdurchschnitt)

¤ 34 BBesGsiehtfŸr die Personalausgabenim Bereichder
in denBesoldungsgruppenW 2 undW 3 sowieC 2 bis C 4
eingestuften€mter einen Vergaberahmenvor. Grundlage
sind dabei die BesoldungsausgabenfŸr diesenPersonen-
kreis im Jahr2001 und damit auchdie Sonderzuwendung
sowiedasUrlaubsgeldin derHšhe,in derdieseZahlungen
2001gewŠhrtwurden.Die durchdiesesGesetzvorgenom-
meneKŸrzungder Sonderzahlungund StreichungdesUr-
laubsgeldeswŸrdesich ohneAnpassungdes Besoldungs-
durchschnitts2001nicht auf die HšhedesVergaberahmens
auswirken.Beamte,deren€mter in derBundesbesoldungs-
ordnungW ausgewiesensind,wŠrendemzufolgetrotz KŸr-
zung ihrer individuellen Sonderzahlungbessergestelltals
die ŸbrigenBeamten,da die eingespartenMittel als Leis-
tungsbezŸgeãin dasSystemzurŸckÒzu gebenwŠren.Im
†brigen werdendie angestrebtenEinsparungenim Perso-
nalbereichdesBundesnicht erreicht,wenneinzelneBesol-
dungsgruppen von den KŸrzungen nicht erfasst wŸrden.

Zu ¤ 7 (Fšrderung der Leistungsbesoldung)

Die Vorschrift dientder finanziellenAbsicherungder Leis-
tungsbesoldung.

Wie in der gewerblichenWirtschaftmŸssenauchin einem
modernen šffentlichen Dienst leistungsbezogeneBesol-
dungsinstrumentezur VerfŸgung stehen, um besondere
Leistungenhonorierenund zu besserenLeistungenmoti-
vierenzu kšnnen.Zu diesemZweck siehtdasDienstrecht
leistungsbezogeneBesoldungsinstrumente(Leistungsstufe,
LeistungsprŠmie,Leistungszulage)vor, die durch dasBe-
soldungsstrukturgesetz 2002 erweitert worden sind. Die
Umsetzungin der Praxis ist deshalbunbefriedigend,weil
die durchUmschichtungengewonnenenFinanzmittelnicht
zur VerfŸgungstanden,sondernweitgehendzur Haushalts-
konsolidierung verwendet worden sind.

Die Beamtinnenund Beamtensowie die Soldatinnenund
SoldatenmŸssenjedochdaraufvertrauenkšnnen,dassdie
BetrŠge,auf die sie durch Einsparungenan andererStelle
verzichtethaben,auch dauerhaftfŸr die Besoldungnach
Leistungzur VerfŸgungstehen.Es ist deshalbnotwendig,
die Finanzmittel,die jetzt ausder Absenkungder Sonder-

zahlungfŸr die Leistungsbesoldungzur VerfŸgungstehen,
dauerhaft im Besoldungsrecht zu verankern.

Durchdie VorschriftwerdenjedesJahrMittel fŸr einewei-
tere Fšrderung der Leistungsbesoldungbereitgestellt.Es
entstehtkeine zusŠtzlicheHaushaltsbelastung,da ein Teil
der durchdiesesGesetzeingespartenMittel zur strukturel-
len Modernisierungdes Systemsfestgeschriebenwerden.
Im Entwurf desBundeshaushaltsfŸr dasJahr2004und in
dermittelfristigenFinanzplanungsindhierfŸr50 Mio. Euro
vorgesehen.DasBundesministeriumdesInnernwird in ei-
ner allgemeinenVerwaltungsvorschriftendie Verwendung
der Mittel festlegen.

Zu ¤ 8 (Schlussbestimmung)

DasGesetzŸberdie GewŠhrungeinerjŠhrlichenSonderzu-
wendungund dasUrlaubsgeldgesetzwurdendurchArtikel
18 Abs.1 desBundesbesoldungs-und -versorgungsanpas-
sungsgesetzes2003/2004 aufgehoben.Nach Artikel 18
Abs.2 des Bundesbesoldungs-und -versorgungsanpas-
sungsgesetzes2003/2004warendieseGesetzebis zum In-
krafttretenbundesgesetzlicherRegelungenzur GewŠhrung
von jŠhrlichen Sonderzahlungen weiter anzuwenden.

Durch die Vorschrift wird klargestellt, dassmit Wirkung
vom 1. Januar2004 dasGesetzŸberdie GewŠhrungeiner
jŠhrlichenSonderzuwendungunddasUrlaubsgeldgesetzfŸr
den Bund nicht mehr anzuwenden sind.

Stellungnahmeder Gewerkschaftenim RahmendesBe-
teiligungsverfahrens

Der DeutscheBeamtenbund(DBB), derDeutscheGewerk-
schaftsbund(DGB), der DeutscheRichterbundsowie der
Christliche Gewerkschaftsbund(CGB) und der Deutsche
Bundeswehrverband(DBwV) lehnendenEntwurf desBun-
dessonderzahlungsgesetzesab.Sie sehendarin ein Sonder-
opfer der Beamtinnenund Beamtensowie Versorgungs-
empfŠngerinnenund -empfŠnger. Sie weisen darauf hin,
dassdieBeamtinnenundBeamtendeseinfachenundmittle-
renDienstesprozentualstŠrkerbelastetwŸrden.Gleichfalls
laufe der Gesetzentwurfden Zielen des Vorziehensder
nŠchstenStufederSteuerreformzuwider. NachAuffassung
derGewerkschaftenneutralisiertendiesegravierendenEin-
schnitte nicht nur die ZuwŠchseaus der Besoldungs-
erhšhung2003/2004,sondernfŸhrten darŸberhinaus zu
deutlichen Einkommensverlusten.

Die Gewerkschaftensehenin demGesetzentwurfeineMa§-
nahme,die einseitigderHaushaltskonsolidierungdiene.Sie
lehneneine BesoldungnachKassenlageab. Mit dem Ge-
setzentwurfwerdekeine PerspektivefŸr die BeschŠftigten
undPensionŠreaufgezeigt.VerfassungsrechtlicheBedenken
Šu§erndie VerbŠndeinsbesondereim Blick auf die unter-
schiedlichenRegelungenfŸrBeamtinnenundBeamtesowie
VersorgungsempfŠngerinnen und VersorgungsempfŠnger.

Die GewerkschaftenbegrŸ§en,dassZeitenfŸr Grundwehr-
dienst,Zivildienst undElternzeitauf die Sonderzuwendung
angerechnetwerden.Positiv wird von DGB und DBB be-
wertet,dassdie Sonderzahlungzur Personalgewinnunger-
hšht werden kann.

Die BundesregierunghŠltdemgegenŸberdie Verringerung
der bisherigenSonderzahlungenfŸr zwingenderforderlich.
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Der Gesetzentwurfleistet einen Beitrag zur nachhaltigen
KonsolidierungdesBundeshaushalts.Mit derAgenda2010
und dem Bundeshaushalt2004 unternimmt die Bundes-
regierungalle Anstrengungen,durch Senkungder Lohn-
nebenkostenundKonsolidierungderšffentlichenHaushalte
die WachstumskrŠfteder Wirtschaft zu stŠrkenund so zu
einem hšherenWirtschaftswachstumzu gelangen.In die-
semZusammenhangerfordertesdie sozialeGerechtigkeit,
dassalleGruppenderBevšlkerungin gleicherWeisehierzu
beitragen.

Zu Artikel 2 (Jugendschutzgesetz)

Zu Nummer 1

Ein Angebot,dasin die Liste fŸr jugendgefŠhrdendeMe-
dien aufgenommenist, darf nach ¤ 4 Abs.1 und 2 des
Staatsvertragesder LŠnderŸberdenSchutzder Menschen-
wŸrdeund denJugendschutzin Rundfunkund Telemedien
(JMStV) nicht bzw. nur beschrŠnktverbreitetwerden.Nach
¤ 4 Abs.3 JMStV gilt diesauchnachwesentlicheninhalt-
lichenVerŠnderungendesAngebotesbis zu einerEntschei-
dung der BundesprŸfstelle fŸr jugendgefŠhrdende Medien.

Auf derGrundlagedieserVorschrift,diedenzwischenBund
und LŠndernvereinbartenEckpunkteneiner Neuregelung
desJugendschutzesin denMedienvom 8. MŠrz2002ent-
spricht, sind Rundfunkveranstalterund Anbieter von
Telemediengehalten,verŠnderteAngebotederBundesprŸf-
stelle zur Feststellungder fehlendenInhaltsgleichheitvor-
zulegen.

EsbedarfdeshalbfŸrdie in ¤ 21Abs.7 genanntenPersonen
(Urheberinoder der Urheber, der Anbieter, die Inhaberin
oderder Inhaberder Nutzungsrechte)nebendemAntrags-
rechtaufStreichungausderListeaucheinesAntragsrechtes
auf Entscheidung,dassein Mediummit einembereitsin die
Liste aufgenommenenMedium ganzoderim Wesentlichen
nicht inhaltsgleich ist.

Zu Nummer 2

Im Hinblick auf die VermarktungeinesMediumshabendie
in ¤ 21 Abs.7 genanntenPersonenwirtschaftlichesInte-
resseanderFeststellungderBundesprŸfstellefŸr jugendge-
fŠhrdendeMedien,dasseinMediumnichtmit einembereits
in dieListe fŸr jugendgefŠhrdendeMedienaufgenommenen
Medium ganzoder im Wesentlicheninhaltsgleichist oder
obeinMediumausderListe fŸr jugendgefŠhrdendeMedien
zu streichenist. Deshalbist die Erhebungvon GebŸhrenfŸr
dieseVerfahrenderBundesprŸfstellefŸr jugendgefŠhrdende
Mediennicht nur sachgerecht,sondernerscheintzudemer-
forderlich,umdasAusma§derEinleitungsolcherVerfahren
insbesonderein FŠllen,in denenwenigAussichtauf Erfolg
besteht, einzudŠmmen.

Zu Artikel 3 (€nderung des Wohnungsbau-
PrŠmiengesetzes)

Die €nderungdesWohnungsbau-PrŠmiengesetzes(undder
Verordnungzur DurchfŸhrungdesWohnungsbau-PrŠmien-
gesetzesÐ Artikel 4) dient im Interesseeiner Konsolidie-
rungderšffentlichenHaushaltedemZweck,staatlicheSub-
ventionen abzubauen.

Der ganzŸberwiegendeTeil derWohnungsbauprŠmieflie§t
in die Fšrderung von BausparvertrŠgen.In einem vom
Bundesministeriumder Finanzen in Auftrag gegebenen
Gutachtenaus dem Jahr 1998 zu ãWirkungen staatlicher
SparfšrderungÒhat die PrognosAG u. a. festgestellt,dass
von der BausparfšrderungvorrangigHaushalteder oberen
Mittelklasse und mit mittlerem Einkommen profitieren.
Die diesenHaushaltenzuflie§endenSubventionenwerden
von Haushaltenausdem obersten,aberauchausdem un-
tersten Drittel der Einkommensverteilungaufgebracht.
Nach dem Gutachtenwirken sich die Fšrderma§nahmen
nur gering auf das GeldanlageverhaltenderjenigenHaus-
halteaus,die die Fšrderungin Anspruchnehmenkšnnen.
Sie bewirken eher eine allgemeineFšrderungzugunsten
der SparformBausparen.Zwar lie§ensich keineHinweise
fŸr eine nicht zielkonformeMittelverwendungder ausge-
zahltenBausparguthabenfinden, so dassdie Fšrdermittel
tatsŠchlichweitgehendfŸr die Bildung von Wohneigentum
verwandtwurden.Bei ŠlterenSparernsind jedochMitnah-
meeffekte zu beobachten.

In einer weiteren Studie vom Juni 2001 hat sich das
Karl-BrŠuer-Institut desBundesder Steuerzahlere.V. fŸr
einen Abbau der Sparfšrderungim Allgemeinenund der
Bausparfšrderungim Besonderenausgesprochen,weil das
BausparenfŸr die ŸberwiegendeMehrzahlderBauwilligen
(und der Erwerbervon Wohneigentum)wegender damit
verbundenengŸnstigenFinanzierungsmšglichkeitenauch
ohnestaatlicheFšrderunginteressantsei.Esseidaheranzu-
nehmen,dassdie staatlicheBausparfšrderungzumerhebli-
chen Teil nur ãmitgenommenÒ werde.

Vor diesemHintergrund und dem notwendigenZiel der
Haushaltskonsolidierungsowie des Abbaus von Subven-
tionenerscheintessachgerecht,diestaatlicheFšrderungmit
WohnungsbauprŠmie zu beenden.

Zu Nummer 1 (¤ 2 Abs.3)

Die WohnungsbauprŠmiefŸr ab dem 1. Januar2004 ge-
schlosseneNeuvertrŠgewird deshalbgestrichen.Die Fšrde-
rung fŸr bereitsvorher geschlosseneVertrŠgelŠuft jedoch
nochlŠngstensbis zum Sparjahr2009fort. Damit wird er-
reicht,dassmit demSparjahr2009die FšrderungendgŸltig
beendetwird, die ohneeine Begrenzungauf Jahrehinaus
weiterin Anspruchgenommenwerdenkšnnte,solangez. B.
die BausparvertrŠgebestehen,die Bausparsummenicht voll
oder teilweise ausgezahltworden ist oder die vereinbarte
Bausparsummenoch nicht erreicht ist. Andererseitswird
denPrŠmienberechtigten,die sich im Hinblick auf die Fšr-
derungmit WohnungsbauprŠmievertraglichgebundenha-
ben,ausVertrauensschutzgrŸndennocheineRestfšrderzeit
zugestanden,die der prŠmienrechtlichenBindungsfristvon
siebenJahrenentspricht(Fšrderungim JahrdesVertragsab-
schlusses 2003 plus weitere sechs Sparjahre).

Zu Nummer 2 (¤ 11)

Da die FšrderungfŸr AltvertrŠgemit dem Sparjahr2009
beendetwird (¤ 2 Abs.3 WoPG,zu Nummer1), wird das
Wohnungsbau-PrŠmiengesetzausGrŸndender Rechtsklar-
heit und der Rechtsbereinigungmit dem 31.Dezember
2009 au§erKraft gesetzt(Absatz1). FŸr prŠmienbegŸns-
tigte Aufwendungenim Sinne des ¤ 2 des Gesetzes,also
fŸr Aufwendungenaufgrundvon vor dem 1. Januar2004
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abgeschlossenenVertrŠgenbis Sparjahr2009, mŸssendie
Bestimmungenz. B. Ÿberdas PrŠmienverfahrenund Ÿber
die Aufzeichnungs-und Aufbewahrungspflichten)weiter
angewendetwerdenkšnnen.Daherwird fŸr dieseAufwen-
dungen die Weiteranwendungdes Gesetzesbestimmt
(Absatz2).

Zu Artikel 4 (€nderungder Verordnungzur Durch-
fŸhrung des Wohnungsbau-PrŠmien-
gesetzes)

Die Fšrderungmit WohnungsbauprŠmiewird mit demSpar-
jahr 2009beendet(vgl. zu Artikel 3). EntsprechendderRe-
gelung beim Wohnungsbau-PrŠmiengesetzwird auch die
Verordnungzur DurchfŸhrungdesWohnungsbau-PrŠmien-
gesetzesmit dem 31.Dezember2009 au§erKraft gesetzt
(Absatz1) unddie weitereAnwendungfŸr prŠmienbegŸns-
tigte Aufwendungenim Sinnedes¤ 2 desGesetzesgeregelt
(Absatz2).

Zu Artikel 5 (Eigenheimzulagengesetz)

Zu Nummer 1 (¤ 6 Abs.2)

Mit dem neu eingefŸgtenSatz4 soll vermiedenwerden,
dassSteuerpflichtigeauf Grund des Todesdes Ehegatten
keinenAnspruchmehr auf die Eigenheimzulagebesitzen,
da fŸr sie von demTodestagan sofort die Regelungendes
Objektverbrauchsgelten, wenn sowohl der Anspruchsbe-
rechtigtealsauchderverstorbeneEhepartnerbis zumTode
bei zwei Objekten jeweils MiteigentŸmer waren.

Auf einebesonderezeitlicheAnwendungsregelungwird be-
wusstverzichtet.Damit soll erreichtwerden,dassauchin
AltfŠllen, d. h. bei TodesfŠllenin vorangegangenenKalen-
derjahren,die Eigenheimzulagewiederauflebenkann.Dies
ist mit Blick auf denBilligkeitscharakterder Regelungge-
rechtfertigt.Durch die Einbeziehungvon AltfŠllen entste-
henkeineverfahrensrechtlichenProbleme,daAltjahrenicht
berichtigtwerden,sonderndie Ÿberden restlichenFšrder-
zeitraumfortzufŸhrendeEigenheimzulagezukŸnftigledig-
lich neu festgesetzt werden muss.

Zu Nummer 2 (¤ 19 Abs.8 Ð neu Ð)

Auf Grundder Neuausrichtungder Fšrderungdesprivaten
Wohneigentumswird die Eigenheimzulagedurch ein Zu-
schussprogrammzur Strukturverbesserungin StŠdtenabge-
lšst, fŸr das der Bund 25v. H. seinerbis zum Jahr 2011
durch den Wegfall der EigenheimzulageerzieltenEinspa-
rungenzur VerfŸgungstellt. VoraussetzungdafŸr ist, dass
LŠnderund Gemeindeneinen angemessenenKofinanzie-
rungsbeitragleisten.Bauherren,die vor dem1. Januar2004
mit der Herstellungbeginnen,und Erwerber, die vor dem
1. Januar2004 den notariellen Kaufvertrag abschlie§en
oderGenossenschaftsanteileerwerben,habenAnspruchauf
Eigenheimzulage,d. h. fŸr sie gelten noch die bisherigen
Regelungendes EigenheimzulagengesetzesŸber den ge-
samten Fšrderzeitraum von acht Jahren.

Angesichtsder Notwendigkeit einer nachhaltigenHaus-
haltskonsolidierungmussauchdie Wohnungspolitikeinen
Beitragleisten.Au§erdemist vor demHintergrunddesde-
mographischenWandelsund der insgesamtausgeglichenen

WohnungsmŠrkteeine Neuausrichtungder Wohnungspoli-
tik notwendig.Insbesondereist eineflŠchendeckendeNeu-
baufšrderungnicht mehr sinnvoll. €nderungen bei der
Eigenheimfšrderungliegen heuteauch insofern nahe,als
sich in vielen Regionenein Durchschnittsverdienerauf
Grund der gesunkenenHypothekenzinsenein Eigenheim
auchohneFšrderungleistenkann.Um regionaleBesonder-
heiten zu berŸcksichtigen,bedarf es vielmehr einesPro-
gramms,dasgezieltauf die unterschiedlichenProblemein
den einzelnenRegionenzugeschnittenist. Mit dem Zu-
schussprogrammsoll au§erdemderSchwerpunktderFšrde-
rung vom Neubauauf Wohnungsbestandsinvestitionenver-
lagertundderErhalt intakterStadtquartiereunterstŸtztwer-
den.DarŸberhinaussollenbewŠhrteProgrammederStŠdte-
baufšrderungaufgestocktund der StadtumbauWest zu
einem eigenstŠndigen Programm entwickelt werden.

Zu Artikel 6 (€nderung des Soldatenversorgungs-
gesetzes)

Allgemeines

Mit der€nderungwerdendieVorschriftendesSoldatenver-
sorgungsgesetzesandiebereitsmit demBundesbesoldungs-
und -versorgungsanpassungsgesetz2003/2004 geŠnderte
Fassungdes Beamtenversorgungsgesetzesangepasst.Die
Anpassungist erforderlich,um eine einheitlicheHandha-
bungderVorschriftenŸberdie GewŠhrungeinerjŠhrlichen
SonderzahlungfŸrVersorgungsempfŠngerinnenundVersor-
gungsempfŠnger im Bereich des Bundes sicherzustellen.

Zu Nummer 1 (¤ 47 Abs.4)

Die Vorschrift regeltdie Anwendungvon Ruhens-undAn-
rechnungsvorschriftenim Hinblick aufdieGewŠhrungeiner
jŠhrlichenSonderzahlung.Mit der €nderung wird die zur
Sicherstellungeiner einheitlichenVerfahrensweiseim Be-
reichdesBundeserforderlicheAngleichungandie vorhan-
deneentsprechendeRegelungin ¤ 50 Abs.5 desBeamten-
versorgungsgesetzes herbeigefŸhrt.

Zu Nummer 2 (¤ 53 Abs.4)

RedaktionelleFolgeŠnderungnachder AufhebungdesGe-
setzesŸberdie GewŠhrungeiner jŠhrlichenSonderzuwen-
dung.Anpassungandie inhaltsgleicheFassungdes¤ 53des
Beamtenversorgungsgesetzes.

Zu Nummer 3 (¤ 94a)

Durch die Vorschrift wird sichergestellt,dassdie Regelun-
gen Ÿber die GewŠhrungeiner jŠhrlichenSonderzahlung
und die geŠndertenRuhens-und Anrechnungsvorschriften
auchaufdiebereitsam1. Januar1992vorhandenenVersor-
gungsempfŠngerAnwendungfinden.Anpassungan die in-
haltsgleicheFassungdes¤ 69a Nr. 1 Satz1 desBeamten-
versorgungsgesetzes.

Zu Nummer 4 (¤ 97 Abs.1)

Entsprichtder BegrŸndungzu Nummer3 im Hinblick auf
die am1. Januar2002vorhandenenVersorgungsempfŠnger.
Im †brigen Anpassungan die inhaltsgleicheRegelungin
¤ 69e Abs.1 des Beamtenversorgungsgesetzes.
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Zu Artikel 7 (SolidaritŠtszuschlaggesetz 1995)

Zu Nummer 1 (¤ 3 Abs.2a, 4 und 5)

Redaktionelle FolgeŠnderungzur Aufhebung des ¤ 32
Abs.7 EStG (Abzug einesHaushaltsfreibetrags)und zum
Wegfall der LohnsteuerklasseII (¤ 38b Satz2 Nr. 2 EStG)
bei derDarstellungderBemessungsgrundlagefŸr denSoli-
daritŠtszuschlag.

Zu Nummer 2 (¤ 6 Abs.9)

Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des ¤ 3
Abs.2a, 4 und 5.

Zu Artikel 8 (Einkommensteuergesetz)

Zu Nummer 1 (InhaltsŸbersicht)

RedaktionelleBereinigungder InhaltsŸbersichtwegender
Aufhebungdes¤ 32 Abs.7 EStG(Abzug einesHaushalts-
freibetrags).

Zu Nummer 2 (¤ 1a)

Zu den Buchstaben a und b

Redaktionelle FolgeŠnderungzur Aufhebung des ¤ 32
Abs.7 EStG(AbzugeinesHaushaltsfreibetrags)bei Staats-
angehšrigeneinesMitgliedstaatesder EuropŠischenUnion
odereinesStaates,auf dendasAbkommenŸberdenEuro-
pŠischenWirtschaftsraumanwendbarist, bei derenBesteu-
erungbisherbei VorliegenbestimmterVoraussetzungenein
Haushaltsfreibetrag abgezogen werden kann.

Zu Nummer 3 (¤ 2 Abs.5 Satz1)

Redaktionelle FolgeŠnderungzur Aufhebung des ¤ 32
Abs.7 EStG (Abzug eines Haushaltsfreibetrags)bei der
Darstellung,wie daszu versteuerndeEinkommenzu ermit-
teln ist.

Zu Nummer 4 (¤ 7)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz4 Ð neu Ð)

Derbislangin denRichtlinien(R 44Abs.2 EStR2001)ent-
halteneGrundsatz,dassAbsetzungfŸr Abnutzungim Jahr
der Anschaffung oder Herstellungnur zeitanteilig in An-
spruch genommenwerden kann, soll gesetzlichgeregelt
werden.Die HalbjahresregelungfŸrdieAbsetzungbewegli-
cher WirtschaftsgŸterdes AnlagevermšgensentfŠllt. Da-
nach kann kŸnftig nicht mehr die volle oder halbe Jah-
res-AfA (in AbhŠngigkeitvon derAnschaffung/Herstellung
in dererstenoderzweitenJahreshŠlfte)abgezogenwerden,
sondernnur nochfŸr denMonatderAnschaffung oderHer-
stellungder volle, auf diesenMonat entfallende,Betragin
Ansatz gebracht werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz3)

GesetzlicheKlarstellung, dassdie Regelungin Absatz 1
Satz4 auch fŸr die degressiveAbsetzungfŸr Abnutzung
nach Absatz 2 gilt.

Zu Buchstabe c (Absatz 4 Satz1)

FolgeŠnderungaufGrundderEinfŸgungdesneuenSatzes4
in Absatz 1.

Zu Buchstabe d(Absatz 5 Satz3 Ð neu Ð)

GesetzlicheKlarstellung, dassdie Regelungin Absatz 1
Satz4 nicht fŸrdiedegressiveAbsetzungfŸrAbnutzungbei
Mietwohnneubauten gilt.

Zu Nummer 5 (¤ 9 Abs.1 Satz3 Nr. 4)

Zu Buchstabe a (Satz2 und 3)

NachgeltendemRechterhaltenArbeitnehmerfŸr die Wege
zwischenWohnung und ArbeitsstŠtteeine verkehrsmittel
unabhŠngigeEntfernungspauschalevon 0,36 Euro fŸr die
erstenvollen 10 Entfernungskilometerund von 0,40 Euro
fŸr jeden weiteren vollen Entfernungskilometer.

Als Ma§nahmezur Haushaltskonsolidierungwird die Ent-
fernungspauschaleabgesenkt.FŸr Entfernungenbis zu
20 Kilometer betrŠgtdie EntfernungspauschalezukŸnftig
0,00EuroundfŸr Entfernungenabdem21.Kilometer0,40
Euro.

Die Absenkungder Entfernungspauschalegilt fŸr alle Ar-
beitnehmerÐunabhŠngigdavonÐwie siezu ihrer Arbeits-
stŠttegelangen.AufwendungenfŸr die Benutzungšffentli-
cherVerkehrsmittel,soweit sie die im Kalenderjahrinsge-
samt anzusetzendeEntfernungspauschaleŸbersteigen(¤ 9
Abs.2 Satz2 EStG),kšnnenausumweltpolitischenGrŸn-
denweiterhinangesetztwerden;diesgilt auch,wenndiean-
zusetzende Entfernungspauschale 0,00Euro betrŠgt.

Betragendie anzusetzendeEntfernungspauschaleoder die
AufwendungenfŸr šffentliche Verkehrsmittelzusammen
mit weiteren Werbungskostendes Arbeitnehmersnicht
mehr als 1 044 Euro, kommt der Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag zum Ansatz. Ein Nachweis der entstandenenWer-
bungskostendurch den Arbeitnehmerist in diesemFall
nicht erforderlich.Infolge derAbsenkungderEntfernungs-
pauschaleentfaltetdaherauchderArbeitnehmer-Pauschbe-
tragin zunehmendemMa§ewiederseineursprŸnglicheVer-
einfachungswirkung.

Den Belangender ãFernpendlerÒwird weiterhin dadurch
Rechnunggetragen,dassdiese ab dem 21. Entfernungs-
kilometereineEntfernungspauschalein Hšhevon0,40Euro
pro Entfernungskilometererhalten.Die Ÿbrigendurch die
Absenkungder Entfernungspauschalebetroffenen Arbeit-
nehmererhalteneinengewissenAusgleichdurch die Bei-
behaltungdes Arbeitnehmer-Pauschbetragsin Hšhe von
1 044 Euro.

Erhaltenbleibt dersteuerlicheAbzugvon Unfallkosten,die
als au§ergewšhnlicheKostennachVerwaltungsauffassung
schonbisher nebender Entfernungspauschalezu berŸck-
sichtigensind(Tz. 3 desBMF-Schreibensvom 11. Dezem-
ber2001ÐBStBl I S.994).Diesgilt unabhŠngigdavon,bei
welchem Entfernungskilometer der Unfall sich ereignet.

Bei behindertenArbeitnehmernfŸhrt die Absenkungder
Entfernungspauschalezu keiner steuerlichenBenachteili-
gung,da dieseÐwie bisherÐanstelleder Entfernungspau-
schaledie tatsŠchlichenAufwendungenfŸr die Wegezwi-
schenWohnungund ArbeitsstŠttegeltendmachenkšnnen.
WŠhltensie bei BenutzungeinesKraftfahrzeugsdenKilo-
metersatzvon0,30Euro,wardieserbereitsgŸnstigeralsdie
derzeitige Entfernungspauschale.
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Die Regelunggilt Ÿber¤ 4 Abs.5 Satz1 Nr. 6 Satz2 und3
EStG auch fŸr betriebliche EinkŸnfte.

Zu Buchstabe b (Satz5)

NachderzeitgeltenderRechtslagekšnnenArbeitnehmerdie
Entfernungspauschaleauch dann ansetzen,wenn sie vom
Arbeitgebersteuerfreizur Arbeits-oderEinsatzstŠttebefšr-
dert werden (Sammelbefšrderung).Eine Anrechnungder
steuerfreienSammelbefšrderungauf die Entfernungspau-
schaleist unterblieben,weil den Arbeitgeberndie Wert-
ermittlung der SammelbefšrderungfŸr die einzelnen
Arbeitnehmer erspart bleiben sollte.

Die Praxishat jedochgezeigt,dassder Ansatzder Entfer-
nungspauschalebei steuerfreierSammelbefšrderungerheb-
liche Mitnahmeeffekte,insbesonderein denFŠllenderEin-
satzwechseltŠtigkeit,mit sichbringt, dadenArbeitnehmern
in diesenFŠllenkeine eigenenAufwendungenentstehen.
Deshalb ist nunmehr vorgesehen,dass fŸr Streckender
Sammelbefšrderungdie Entfernungspauschalenicht mehr
anzusetzenist. Die Ma§nahmedientauchderVerwaltungs-
vereinfachung.

Zu Nummer 6 (¤ 26c Abs.3 Ð aufgehoben Ð)

Redaktionelle FolgeŠnderungzur Aufhebung des ¤ 32
Abs.7 EStG (Abzug eines Haushaltsfreibetrags)bei der
Feststellung,welche Kinder bei der besonderenVeranla-
gungvon EhegattenfŸr denVeranlagungszeitraumderEhe-
schlie§ungfŸr denAbzugeinesHaushaltsfreibetragszu be-
rŸcksichtigen sind.

Zu Nummer 7 (¤ 32)

Zu Buchstabe a (†berschrift)

RedaktionelleBereinigungder †berschrift wegender Auf-
hebungdes¤ 32Abs.7 EStG(AbzugeinesHaushaltsfreibe-
trags).

Zu Buchstabe b (Absatz 4 Satz2)

NotwendigesVorziehenderfŸr dasJahr2005vorgesehenen
Anhebung des GrenzbetragsgemŠ§¤ 32 Abs.4 Satz2
EStG, bis zu dem ein volljŠhrigesKind eigeneEinkŸnfte
und BezŸgehaben darf, um beim Familienleistungsaus-
gleich berŸcksichtigtwerdenzu kšnnen.Der Grenzbetrag
orientiert sich an der Hšhe desGrundfreibetrages.Wegen
desVorziehensderEntlastungsstufe2005auf 2004ist auch
die vorgesehene Anhebung des Grenzbetrages vorzuziehen.

Zu Buchstabe c (Absatz 7)

VorziehendesabdemJahr2005vorgesehenenWegfallsdes
Haushaltsfreibetragsauf dasJahr2004 wegendesVorzie-
hens der Entlastungsstufe 2005 auf 2004.

Zu Nummer 8 (¤ 32a Abs.1)

Der Einkommensteuertarif 2005 wird auf 2004 vorgezogen.

Zu Nummer 9 (¤ 33a Abs.1 Satz 2 und 4)

NotwendigesVorziehenderfŸr dasJahr2005vorgesehenen
Anhebungdes Hšchstbetrages fŸr den Abzug von Unter-
haltsleistungengemŠ§¤ 33aAbs.1 EStGaufdasJahr2004.

DerHšchstbetragorientiertsichanderHšhedesGrundfrei-
betrages.WegendesVorziehensder Entlastungsstufe2005
auf 2004 ist auchdie vorgeseheneAnhebungdesHšchst-
betrages vorzuziehen.

Zu Nummer 10 (¤ 34 Abs.3)

FolgeŠnderungauf GrundderVorziehungdesEinkommen-
steuertarifs2005 auf dasJahr2004. Durch die €nderung
wird der Mindeststeuersatzdes ermŠ§igtenSteuersatzes
nach ¤34 Abs. 3 EStG angepasst.

Zu Nummer 11 (¤ 38b Satz2 Nr. 2 Ð aufgehoben Ð)

Die LohnsteuerklasseII unterscheidetsich von der Lohn-
steuerklasseI nur dadurch,dassbei ihr derHaushaltsfreibe-
trag (¤ 32 Abs.7 EStG)eingearbeitetist. Mit demWegfall
desHaushaltsfreibetragswird auchdie LohnsteuerklasseII
nicht mehr benštigt.

Zu Nummer 12 (¤ 39b Abs.2)

Zu Buchstabe a (Satz6 Nr. 2, 3 Buchstabe a und Nr. 4)

RedaktionelleFolgeŠnderungenzur Aufhebung des ¤ 32
Abs.7 EStG (Abzug einesHaushaltsfreibetrags)und zum
Wegfall der LohnsteuerklasseII (¤ 38b Satz2 Nr. 2 EStG)
bei der Darstellung,wie bei der DurchfŸhrungdesLohn-
steuerabzugsder zu versteuerndeJahresbetragzu ermitteln
ist.

Zu Buchstabe b (Satz7)

Redaktionelle FolgeŠnderungzur Aufhebung des ¤ 32
Abs.7 EStG (Abzug einesHaushaltsfreibetrags)und zum
Wegfall der LohnsteuerklasseII (¤ 38b Satz2 Nr. 2 EStG)
beiderDarstellung,wie dieJahreslohnsteuerfŸrdenzuver-
steuernden Jahresbetrag zu berechnen ist.

Zu Buchstabe c (Satz7 und 8)

Die €nderung des Einkommensteuertarifs2004 (¤ 32a
EStG) durch das Vorziehender dritten Stufe der Steuer-
reform macht auch eine Anpassungder Regelungenzur
BerechnungderLohnsteuererforderlich,dadieLohnsteuer-
berechnungunmittelbaran den Einkommensteuertarifan-
knŸpft.

Zu Nummer 13 (¤ 41b Abs.1 Satz2 Nr. 9)

Damit im Rahmender Einkommensteuerveranlagungge-
prŸft werdenkann,ob einesteuerfreieSammelbefšrderung
vorlag, hat der Arbeitgeberin diesenFŠllenauf der Lohn-
steuerbescheinigungdenGro§buchstabenãFÒzu bescheini-
gen.

Zu Nummer 14 (¤ 46 Abs.2 Nr. 4a Buchstabec Ðaufge-
hoben Ð)

Redaktionelle FolgeŠnderungzur Aufhebung des ¤ 32
Abs.7 EStG (Abzug einesHaushaltsfreibetrags)und zum
Wegfall der LohnsteuerklasseII (¤ 38b Satz2 Nr. 2 EStG)
bei derVeranlagungspflichtwegendesAbzugseinesHaus-
haltsfreibetragsbei der Zuordnung von Kindern zu den
Elternteilen.
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Zu Nummer 15 (¤ 51a Abs.2a Satz1)

Redaktionelle FolgeŠnderungzur Aufhebung des ¤ 32
Abs.7 EStG (Abzug einesHaushaltsfreibetrags)und zum
Wegfall der LohnsteuerklasseII (¤ 38b Satz2 Nr. 2 EStG)
bei der Darstellungder BemessungsgrundlagefŸr die Zu-
schlagsteuern.

Zu Nummer 16 (¤ 52)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Sofernnichtsanderesbestimmtist, geltendie €nderungen
durchdiesesGesetzerstmalsfŸr denVeranlagungszeitraum
2004 bzw. fŸr Arbeitslohn, der fŸr einen nach dem
31.Dezember2003 endendenLohnzahlungszeitraumge-
zahlt wird.

Zu Buchstabe b (Absatz 21)

Anwendungsvorschriftzur Einbeziehungder Regelungder
R 44 Abs.2 EStR2001in die Regelungdes¤ 7 Abs.1 und
Abschaffung der bisherin denRichtlinien normiertenVer-
einfachungsregelung.

Zu Buchstabe c

Zu Absatz 40 Satz3 Ð aufgehoben Ð

Streichung,dader fŸr dasJahr2005vorgeseheneGrenzbe-
trag,bis zu demein volljŠhrigesKind eigeneEinkŸnfteund
BezŸgehabendarf,umbeimFamilienleistungsausgleichbe-
rŸcksichtigtwerdenzu kšnnen,in ¤ 32 Abs.4 EStGŸber-
nommen wird.

Zu Absatz 40a Ð aufgehoben Ð

Streichung,da der fŸr dasJahr2005 vorgeseheneWegfall
desHaushaltsfreibetragswegendesVorziehensder Entlas-
tungsstufe 2005 auf 2004 bereits 2004 eintritt.

Zu Absatz 41 Ð aufgehoben Ð

Die Anwendungsregelungist auf Grund der €nderung in
¤ 32a entbehrlich.

Zu Absatz 46 Ð aufgehoben Ð

Streichung,da der fŸr dasJahr2005vorgeseheneHšchst-
betrag fŸr den Abzug von Unterhaltsleistungenin ¤ 33a
Abs.1 EStG Ÿbernommen wird.

Zu Absatz 47 Satz6 Ð aufgehoben Ð

Der Mindeststeuersatzdes ermŠ§igtenSteuersatzesnach
¤ 34 Abs.3 EStGfŸr dasJahr2004wird durchdiese€nde-
rung gestrichenund die AnwendungdesfŸr dasJahr2005
vorgesehenenMindeststeuersatzesauf dasJahr2004vorge-
zogen.

Zu Absatz 52 Ð aufgehoben Ð

Der bisherin Absatz52 fŸr dasKalenderjahr2004vorgese-
heneRegelungsinhaltdes¤ 39bEStGkanninfolgedesVor-
ziehensder dritten Stufe der Steuerreformvon 2005 auf
2004entfallen.DerbisherfŸr dasKalenderjahr2005vorge-
seheneRegelungsinhaltdes¤ 39b EStGwurdenunmehrin

die Grundvorschriftaufgenommen.Absatz 52 ist deshalb
aufzuheben.

Zu Artikel 9 (Einkommensteuer-DurchfŸhrungsver-
ordnung 2000)

Zu Nummer 1 (¤ 56)

Da der Einkommensteuertarif2005 auf 2004 vorgezogen
wird, mŸssendie Grenzen,ab denen eine Einkommen-
steuererklŠrungabzugebenist, nachuntenangepasstwer-
den.GleichzeitigberŸcksichtigtdie €nderungdenWegfall
der Tarifstufen ab 2004.

Zu Nummer 2 (¤ 84 Abs.3b)

ZeitlicheAnwendungzu ¤ 56 mit redaktionellerAnpassung
andenvon2005auf2004vorgezogenenEinkommensteuer-
tarif.

Zu Artikel 10 (Umsatzsteuergesetz 1999)

Zu Nummer 1 (¤ 13b)

Die SteuerschuldnerschaftdesLeistungsempfŠngerswird er-
weitert auf alle steuerpflichtigenUmsŠtze,die unter das
Grunderwerbsteuergesetzfallen, auf die Reinigungvon Ge-
bŠudenundGebŠudeteilensowieauf bestimmteBauleistun-
gen.DurchdieErweiterungsollenUmsatzsteuerausfŠllever-
hindertwerden,die dadurcheintretenkšnnen,dassbei be-
stimmtenUmsŠtzennicht sichergestelltwerdenkann, dass
diesevondenleistendenUnternehmernvollstŠndigim allge-
meinenBesteuerungsverfahrenerfasstwerdenbzw. der Fis-
kus den Steueranspruch beim Leistenden realisieren kann.

Sohabenauchdie jŸngstenFeststellungendesBundesrech-
nungshofesgezeigt,dassinsbesonderedie Option zur Um-
satzsteuerpflichtim Zusammenhangmit GrundstŸcksver-
Šu§erungenentsprechend¤ 9 Abs.1 UStG in hohemMa§e
missbrauchsanfŠlligist. Bei Inanspruchnahmeder Option
wird die SteuerdemLeistungsempfŠngerin Rechnungge-
stellt. Der LeistungsempfŠngerzieht die ihm in Rechnung
gestellteSteueralsVorsteuerab.Der leistendeUnternehmer
zahltdie in RechnunggestellteSteuernicht.Die FinanzŠm-
terkšnnenÐin denmeistenFŠllenwegenZahlungsunfŠhig-
keit des leistendenUnternehmersÐ den Umsatzsteueran-
spruchnicht mehrdurchsetzen.Gleichesgilt nachErkennt-
nissenderFinanzverwaltungbei derReinigungvon GebŠu-
denoderGebŠudeteilenundÐauchnachFeststellungendes
BundesrechnungshofesÐ bei Bauleistungen.

Der Bundesrechnungshofhat fŸr Lieferungenvon Grund-
stŸckenangeregt,zur Vermeidungvon SteuerausfŠllendie
Optionnach¤ 9 UStGfŸr derartigeUmsŠtzeabzuschaffen,
zumindestaberin einemerstenSchritt fŸr bestimmteSach-
verhalteeinzuschrŠnken.DieswŸrdeabergenerellzu einer
nicht systemgerechtenBelastungmit Umsatzsteuerim un-
ternehmerischenBereichfŸhren.Mit der Steuerschuldner-
schaft des LeistungsempfŠngerswird gleicherma§endas
vom BundesrechnungshofgeforderteErgebniserzielt,Steu-
erausfŠllebei dengenanntenUmsŠtzenzu vermeiden,ohne
dasses zu einer umsatzsteuerlichenBelastungder Unter-
nehmen kommt.

Die Finanzministerkonferenzhattesich bereitsin der Ver-
gangenheiteinstimmig fŸr eine Erweiterungder Steuer-
schuldnerschaftdes LeistungsempfŠngersbei Lieferungen
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von GrundstŸckenausgesprochen.Die Erweiterung der
Steuerschuldnerschaftdes LeistungsempfŠngersfŸr Bau-
leistungenwird auf Fachebeneeinstimmigvon LŠnderseite
befŸrwortet.Die PrŸfungdieserFrageberuhteauf einem
entsprechendenÐeinstimmigenÐAuftrag derFinanzminis-
terkonferenzvom 31. Januar2003.Auch der Bundesrech-
nungshof spricht sich fŸr eine entsprechende Regelung aus.

Die ErweiterungenmŸssennochEU-rechtlichals vom Ge-
meinschaftsrechtabweichendeMa§nahmenentsprechend
Artikel 27 der 6. EG-Richtlinieabgesichertwerden.Einen
entsprechenden Antrag hat die Bundesregierung inzwischen
der EuropŠischen Kommission zugeleitet.

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz1)

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 3)

Zu den unter die Vorschrift fallendenUmsŠtzengehšren
insbesonderedieLieferungenvonbebautenundunbebauten
GrundstŸcken.Danebenfallen hierunteraberz. B. auchdie
†bertragung von Miteigentumsanteilenan einem Grund-
stŸckunddieLieferungvonauf fremdemBodenerrichteten
GebŠuden nach Ablauf der Miet- oder Pachtzeit.

Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 4 und 5 Ð neu Ð)

Zu Nummer 4

Unter die genanntenUmsŠtzefŠllt insbesonderedie Reini-
gungvon GebŠudeneinschlie§lichHausfassadenreinigung,
RŠumenund Inventar, einschlie§lichTeppichreinigungund
Fensterputzen.

Nicht unterdie Vorschrift fallen die vorgenanntenUmsŠtze
an einenUnternehmer, dessenunternehmerischeTŠtigkeit
sich ausschlie§lichauf die Vermietungvon nicht mehr als
zwei WohnungenbeschrŠnkt.DieserKreis von Leistungs-
empfŠngernsoll nicht mit zusŠtzlichenadministrativenVer-
pflichtungen belastet werden.

Zu Nummer 5

Unterdie genanntenUmsŠtzefallen alle Bauleistungenent-
sprechendder zum 1. Januar2002eingefŸhrtenBauabzug-
steuer gemŠ§ ¤¤48 ff. EStG.

Unter dem Begriff der Bauleistungensind alle Leistungen
zu verstehen,die der Herstellung,Instandsetzungoder In-
standhaltung,€nderung oder Beseitigungvon Bauwerken
dienen (¤ 48 Abs.1 Satz3 EStG). Der Begriff des Bau-
werksist weit auszulegenundumfasstdemzufolgenichtnur
GebŠude,sonderndarŸberhinaussŠmtlicheirgendwiemit
dem Erdboden verbundeneoder infolge ihrer eigenen
Schwereauf ihm ruhende,aus Baustoffen oder Bauteilen
mit baulichemGerŠthergestellteAnlagen.Die Annahmeei-
ner Bauleistungsetztvoraus,dasssie sich unmittelbarauf
die SubstanzdesBauwerksauswirkt, d. h. eine Substanz-
verŠnderungim SinneeinerSubstanzerweiterung,Substanz-
verbesserungoderSubstanzbeseitigungbewirkt;hierzuzŠh-
len auch Erhaltungsaufwendungen.

Nicht unterdie Vorschrift fallen die vorgenanntenUmsŠtze
an einenUnternehmer, dessenunternehmerischeTŠtigkeit
sich ausschlie§lichauf die Vermietungvon nicht mehr als
zwei WohnungenbeschrŠnkt.DieserKreis von Leistungs-
empfŠngernsoll nicht mit zusŠtzlichenadministrativenVer-
pflichtungen belastet werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz2)

Die SteuerschuldnerschaftdesLeistungsempfŠngerserstreckt
sichsowohlauf UmsŠtze,die fŸr dasUnternehmenbezogen
werdenalsauchaufUmsŠtze,die fŸrdennichtunternehmeri-
schenBereichdesUnternehmersbestimmtsind.Ausgenom-
menvon derSteuerschuldnerschaftsinddamitnur Privatper-
sonen.Dies gilt auch bei UmsŠtzen,die unter das Grund-
erwerbsteuergesetzfallen, sowiebei der Reinigungvon Ge-
bŠudenund GebŠudeteilen.Die Neuregelungder Vorschrift
nimmtaberdenBezugvonBauleistungenfŸrdennichtunter-
nehmerischenBereich aus. Damit besteht insoweit ein
Gleichklang mit der Bauabzugsteuer nach ¤48 EStG.

Zu Nummer 2 (¤ 24)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Der DurchschnittssatzfŸr die ãŸbrigenUmsŠtzeÒim Sinne
des¤ 24 Abs.1 Satz1 Nr. 3 UStG wird um zwei Prozent-
punktevon neunvom Hundertauf siebenvom Hundertab-
gesenkt.Die Absenkunggilt auch fŸr die Vorsteuerpau-
schale in ¤24 Abs.1 Satz3 UStG.

Die AbsenkungdesDurchschnittssatzesundderVorsteuer-
pauschaleist nachArtikel 25 der6. EG-RichtliniezulŠssig.
Danachkšnnendie MitgliedstaatenfŸr landwirtschaftliche
Erzeuger, bei denendie Anwendungder normalenMehr-
wertsteuerregelungauf Schwierigkeitensto§enwŸrde,als
AusgleichfŸr die Belastungdurchdie Mehrwertsteuer, die
auf die von den PauschallandwirtenbezogenenGegen-
stŠndeund Dienstleistungengezahltwird, einePauschalre-
gelunganwenden.Dabei legendie Mitgliedstaatenbei Be-
darf Pauschalausgleich-ProzentsŠtzefest (Artikel 25 Abs.3
der 6. EG-Richtlinie). Diese ProzentsŠtzewerdenanhand
der allein fŸr die Pauschallandwirtegeltenden makro-
škonomischenDatender letztendrei Jahrebestimmt.Sie
dŸrfennicht dazu fŸhren,dassdie Pauschallandwirteins-
gesamt Erstattungenerhalten, die Ÿber die Mehrwert-
steuer-Vorbelastunghinausgehen.Die Mitgliedstaatenkšn-
nendieseProzentsŠtzesogarbis auf Null herabsetzen.Die
AbsenkungbedarfkeinerErmittlung anhandmakroškono-
mischer Daten.

Die AbsenkungdesDurchschnittssatzesundderVorsteuer-
pauschaleentsprichtauch einer Empfehlungdes Bundes-
rechnungshofes.

Die AbsenkungdesDurchschnittssatzesundderVorsteuer-
pauschaledient auch der VerhinderungmissbrŠuchlicher
Gestaltungen,die im Rahmenvon Leistungsbeziehungen
zwischenUnternehmernauftreten,die ihre UmsŠtzenach
¤ 24 UStGermittelnundsolchen,die die Regelbesteuerung
anwenden.DieseGestaltungenkšnnenauftreten,weil die
Vorsteuerpauschaleum zwei Prozentpunktevom ermŠ§ig-
ten Steuersatzabweicht(vgl. BFH-Urteil vom 9. Juli 1998
ÐV R 68/96Ð,BStBl II 1998,637).Die Ermittlung dieser
FŠlle in der Praxis stš§t regelmŠ§igauf Schwierigkeiten.
DieseGestaltungenkšnnenzwar Ÿber¤ 42 der Abgaben-
ordnung(Missbrauchvon Gestaltungsmšglichkeiten)gere-
geltwerden,aberderNachweisfŸrdieFinanzverwaltungist
hŠufig schwierig zu fŸhren.

Zu Buchstabe b (Absatz 5 Ð neu Ð)

Nach Artikel 25 der 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung
der Umsatzsteuerkšnnendie MitgliedstaatenfŸr land- und



Deutscher Bundestag Ð 15. Wahlperiode Ð 33 Ð Drucksache  15/1502

forstwirtschaftlicheBetriebe,bei denendie Anwendungder
normalenMehrwertsteuerregelungSchwierigkeitenmit sich
bringt, einePauschalregelunganwenden.Land- und Forst-
wirte, die den Gewinn durch Betriebsvermšgensvergleich
oder durch Vergleich der Betriebseinnahmenmit den Be-
triebsausgabenermitteln, haben diese Schwierigkeiten
nicht, weil sie anhandihrer Aufzeichnungenzur Gewinn-
ermittlungdieUmsŠtzeundVorsteuernexaktermittelnkšn-
nen. Deshalb wird die DurchschnittssatzbesteuerungfŸr
land-und forstwirtschaftlicheBetriebenach¤ 24 UStGauf
die UnternehmerbeschrŠnkt,bei deneneineGewinnermitt-
lung nach DurchschnittssŠtzengemŠ§¤ 13a Abs.3 bis 6
EStG angewendetwird. Soweit der Gewinn der land- und
forstwirtschaftlichenBetriebenicht nachDurchschnittssŠt-
zengemŠ§¤ 13aAbs.3 bis6 EStGermitteltwird, habendie
Unternehmerdie allgemeinenVorschriftendesUStG anzu-
wenden. Im Ergebnis entspricht die EinschrŠnkungdes
Anwendungsbereichesdes¤ 24UStGeinerEmpfehlungdes
Bundesrechnungshofes.

Zu Artikel 1 1 (Mineralšlsteuergesetz)

Zu Nummer 1 (¤ 25c)

Die in ¤ 25cNr. 3 genanntenBetriebe(z. B. Lohnunterneh-
men)gehšrennur nochbis zum31. Dezember2003zu den
begŸnstigtenBetriebenim Sinnedes¤ 25bundkšnnenda-
her letztmaligfŸr dasKalenderjahr2003einenVergŸtungs-
antragstellen.Ab dem1. Januar2004kšnnensienur noch
indirekt in den Genussder BegŸnstigungkommen,indem
sie die von ihnenverbrauchtenGasšlmengenden(begŸns-
tigten)Betriebenin Rechnungstellen,fŸrdiesietŠtiggewe-
sensind.DiesekšnnennŠmlichdie VerbrŠuchez. B. beauf-
tragterLohnunternehmenbis zur Hšchstmengevon 10000
Litern als eigeneVerbrŠuchegeltendmachen(sieheNum-
mer 2 Buchstabe a).

Der Ausschlussder in ¤ 25c Nr. 3 genanntenBetriebeaus
demKreis derBegŸnstigtenist unumgŠnglich.Der andern-
falls erforderlicheAbgleichderVergŸtungsantrŠge,z. B. der
Lohnunternehmenmit denenihrer (potentiellen)Auftragge-
ber, wŸrdeeinenunvertretbarhohenVerwaltungsaufwand
mit sich bringen.

Zu Nummer 2 (¤ 25d)

Durch Buchstabeb (Absatz2 Satz4 ÐneuÐ)wird bei der
VergŸtungder MineralšlsteuerfŸr in der Land- und Forst-
wirtschaft verwendetesGasšl (Dieselkraftstoff) die vergŸ-
tungsfŠhigeGasšlmengeje Betriebauf jŠhrlich10000Liter
begrenzt.

Ma§gebendfŸr diesenWegist die †berlegung,dassdie be-
troffenengrš§erenBetriebewegenihresProduktionskosten-
vorteils nocham ehestenin der Lagesind,die finanziellen
Auswirkungenbei derEinfŸhrungeinerObergrenzezu tra-
gen.Auch ist zu berŸcksichtigen,dasskleinereundmittlere
BetriebeganzŸberwiegendbereitsvon der Sparma§nahme
im Agrarsozialbereich betroffen sind.

Insofern entspricht es einer ausgewogenenLastenvertei-
lung, wenn die Einsparungnicht durch eine globaleKŸr-
zung der Agrardieselerstattung,sonderndurch die EinfŸh-
rung einer Obergrenze erbracht wird.

DurchBuchstabea (Absatz1 Satz2 ÐneuÐ)wird sicherge-
stellt,dassVergŸtungsberechtigtebis zur Grenzevon insge-
samt10000 Litern nicht nur fŸr selbstverbrauchtesGasšl,
sondernauch fŸr das in ihren Betrieben von Betrieben
i. S.d. ¤ 25c Nr. 3 (z. B. Lohnunternehmen)verbrauchte
Gasšl die VergŸtung erhalten kšnnen.

Zu Artikel 12 (¤ 47a Mineralšlsteuer-Durch-
fŸhrungsverordnung)

Zu Nummer 1 (Absatz2)

Zu Buchstabe a (Satz3)

Die Antragsfristwird von 12 Monatenauf 9 Monatever-
kŸrzt,um zu gewŠhrleisten,dassdie Zollverwaltungdie zu
Beginn einesJahresgestelltenAntrŠgeunverzŸglichbear-
beitenkann und nicht erst die am EndedesVorjahresge-
stellten AntrŠge bearbeiten muss.

Zu Buchstabe b (Satz4)

Da gemŠ§¤ 25d Abs.1 Satz2 MinšStG (neu) auch das
Gasšlalsvon demantragstellendenBetriebverwendetgilt,
das z. B. ein Lohnunternehmenim Auftrag des antrag-
stellendenBetriebesverwendethat,sinddemAntragNach-
weise Ÿberdas von solchenAuftragnehmernverbrauchte
Gasšl beizufŸgen (Nummer 4 Ð neu Ð).

Im †brigen handeltessichum ausderAnfŸgungderneuen
Nummer 4 folgende redaktionelle €nderungen.

Zu Nummer 2 (Absatz 5)

RedaktionelleFolgeŠnderungvon Artikel 11 Nr. 1 Buch-
stabe b.

Zu Nummer 3 (Absatz 6)

Hier werdendie in Absatz2 Satz4 Nr. 4 ÐneuÐgenannten
Nachweise nŠher beschrieben.

Das in denaltenFassungender AbsŠtze6 und 7 geregelte
TeilvergŸtungsverfahrenentfŠllt, da durch die vorliegende
€nderungdes¤ 25d Abs.2 MinšStG die vergŸtungsfŠhige
Gasšlmengeje Betrieb auf jŠhrlich 10000 Liter begrenzt
wird. Das TeilvergŸtungsverfahren, das einen jŠhrlichen
vergŸtungsfŠhigenVerbrauchvon mindestens12000Litern
voraussetzt,hat somit seineGrundlageverloren,seineRe-
gelung ist in der Verordnung zu streichen.

Zu Nummer 4 (Absatz 7)

Eine Definition desEntstehungszeitpunktesfŸr denVergŸ-
tungsanspruch ist erforderlich, da die Erfahrung gezeigt hat,
dassu. a.vieleVersuche,dieAgrardieselvergŸtungzu pfŠn-
den,ins Leeregehen.Im GegensatzzumallgemeinenVoll-
streckungsrecht,nachdemauchzukŸnftigeForderungenge-
pfŠndetwerdenkšnnen(ãLohnpfŠndungenÒ),dŸrfenSteu-
ererstattungs-und-vergŸtungsansprŸchegemŠ§¤ 46Abs.6
i. V. m. ¤ 38 AO erstnachderenEntstehunggepfŠndetwer-
den.

HinsichtlicheinerPfŠndungderAgrardieselvergŸtungmuss
geklŠrtsein,in welchemZeitpunktderVergŸtungsanspruch
entsteht,damit die GlŠubigerwissen,wann sie frŸhestens
rechtswirksame PfŠndungen erwirken kšnnen.
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Zu Artikel 13 (Zweites GesetzŸber die Kranken-
versicherung der Landwirte)

Zu Nummer 1

Der Beitragszuschussnach ¤ 4 Abs.3 und ¤ 59 Abs.3
(hierzuvgl. Nummer3) soll einefinanzielleGleichstellung
der von der Versicherungspflichtbefreitenmit jenen der
landwirtschaftlichen Krankenversicherungangehšrenden
Altenteiler bewirken,bei denender Bund die nicht durch
BeitrŠgegedecktenLeistungsaufwendungentrŠgt.Im Hin-
blick auf die kŸnftig nur nochteilweise†bernahmedieser
Leistungsaufwendungendurch den Bund (vgl. Nummer2)
ist eineentsprechendeVerringerungauchbei denBeitrags-
zuschŸssen erforderlich.

Zu Nummer 2

Seit EinfŸhrungder landwirtschaftlichenKrankenversiche-
rung im Jahre1972trŠgtder Bund denUnterschiedsbetrag
zwischenden LeistungsaufwendungenfŸr die Altenteiler
und denvon dieserGruppegezahltenBeitrŠgen.Damit er-
folgte Ð wie in der Alterssicherungder Landwirte Ð eine
VerknŸpfungvon Sozial- und Agrarpolitik zur Erleichte-
rungdesStrukturwandelsderLandwirtschaftdurchfinanzi-
elle Entlastungder Landwirteund solidarischeLastenŸber-
nahme durch die Gesamtbevšlkerung (= Steuerzahler).

Der Bundeszuschusszur landwirtschaftlichenKrankenver-
sicherungsoll im Rahmender Ma§nahmenzur Haushalts-
konsolidierungkŸnftig auf der Grundlagevon 85v. H. der
Leistungsaufwendungen fŸr Altenteiler berechnet werden.

Auf Grund desFinanzierungssystemsder landwirtschaftli-
chenKrankenversicherungwird diesdazufŸhren,dassdie
Krankenkassen-BeitrŠgeder Aktiven im Bundesdurch-
schnittim JahrdesInkrafttretensum etwaein Drittel ange-
hobenwerdenmŸssen.In AbhŠngigkeitvon den Anteilen
derLeistungsaufwendungenfŸr AltenteilerandenGesamt-
ausgabendereinzelnenlandwirtschaftlichenKrankenkassen
wird esallerdingserheblicheregionaleUnterschiedegeben.
Die konkreteAusgestaltungder kŸnftigenBeitrŠgeobliegt
der Selbstverwaltungder einzelnen landwirtschaftlichen
Krankenkassen.Davon hŠngtab, in welchemUmfang auf
die einzelnen Landwirte Beitragserhšhungen zukommen.

Bei den in der landwirtschaftlichenKrankenversicherung
versichertenlandwirtschaftlichenUnternehmernsowiemit-
arbeitendenFamilienangehšrigenwird derBeitragzur sozi-
alenPflegeversicherungin Form einesZuschlagesauf den
Krankenversicherungsbeitragerhoben (¤ 57 Abs.3 SGB
XI). DurchdiealsFolgedieserRegelungnotwendigeAnhe-
bungdesKrankenkassenbeitragessteigtmittelbarauchder
Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung.

Zu Artikel 14 (Bundeserziehungsgeldgesetz)

Zu Nummer 1 (¤ 2 Ð Nicht volle ErwerbstŠtigkeit;Ent-
geltersatzleistungen)

Entgeltersatzleistungen,die aus den Mitteln des EuropŠi-
schenSozialfondsfinanziert werdenund die gleicheZiel-
richtung wie die in Satz1 aufgezŠhltenLeistungenhaben,
sind wie letzterebei der GewŠhrungdesErziehungsgeldes
zu berŸcksichtigen.

Zu Nummer 2 (¤ 4 Ð Beginn und Ende des Anspruchs)

Zu Buchstabe a

Zu Buchstabe aa

Klarstellung,dassderAnspruchauf Budgetauf 12 Monate
begrenztist undderAnspruchaufRegelleistungŸber24Le-
bensmonatemšglich ist. Die bisherigeFassunghat diese
beidenArten desErziehungsgeldesnicht differenziertdar-
gestellt.

Zu Buchstabe bb

In Satz2 wird der ŸberholteBegriff ãInobhutnahmeÒer-
setzt.

Zu Buchstabe b

Die €nderunggleicht denRŸckforderungsvorbehaltan den
verŠndertenEinkommensbegriff nach¤ 6an(vgl.Nummer4).

Zu Buchstabe c

Durch AufhebungdesSatzes2 wird klargestellt,dassauch
Elternin Elternzeit,die ihr Kind durchTod verlieren,Erzie-
hungsgeldnochbiszumAblauf desbetreffendenMonatser-
halten.

Zu Nummer 3 (¤ 5 Ð Hšhe des Erziehungsgeldes;Ein-
kommensgrenzen)

Zu Absatz 1

Satz1 glŠttetdie ErziehungsgeldbetrŠgeim SinnederKon-
solidierungvon 307Euro auf 300Euro und von 460Euro
auf450EuroundnimmtdieBezeichnungãRegelbetragÒfŸr
dasErziehungsgeldin Hšhe von 300Euro auf, um diesen
Betragsprachlichbesservom Budgetabgrenzenzu kšnnen.
Satz4 erweitert die HŠrtefŠlle,die die einmalige rŸck-
wirkende €nderung der EntscheidungfŸr eine Art des
Erziehungsgeldesermšglichen,um den Fall der schweren
Erkrankungeines Kindes und der Geburt eines weiteren
Kindes. Die HŠrtefŠllekšnnendazu fŸhren,dasssich die
Lebenssituationder FamilienderartverŠndert,dassan der
ursprŸnglichenBetreuungssituationdesKindes,die derers-
ten Antragstellungzugrundelag, nicht festgehaltenwerden
kann.Die Eltern kšnnendurch die €nderungsmšglichkeit
die Art desErziehungsgeldesandie verŠndertenUmstŠnde
anpassen.Als weitere €nderungsoption fŸr den Wechsel
vom Budget zur Regelleistungwird die Aufnahmeeiner
TeilzeittŠtigkeitin denerstensechsLebensmonatenaufge-
nommen,deren EinkŸnfte unter Beachtungder Einkom-
mensgrenzefŸr dasBudgetin denerstensechsLebensmo-
natenzumWegfalldesAnspruchsaufdasBudgetfŸhren.In
allenFŠllenwirkt einWechselin derArt desErziehungsgel-
des bis zur erstenAntragstellungzurŸck.Beim Wechsel
vomBudgetzurRegelleistungist derDifferenzbetragzuer-
statten.¤ 22 Abs. 4 Satz2 gilt fŸr die Erstattungspflicht
nicht,weil ansonstenderAntragstellerdurcheinespŠteMit-
teilung der €nderung die Erstattungspflichtauf sechs
Monate rŸckwirkend begrenzen kšnnte.

Die €nderungsmšglichkeitbei Aufnahme einer Teilzeit-
tŠtigkeitsoll dieSchlechterstellungderElternvermeiden,die
eineTeilzeittŠtigkeitnachAntragstellungin denerstensechs
Lebensmonatenaufnehmen,gegenŸberdenEltern, die das
Einkommenausder TeilzeittŠtigkeitbereitsbei Antragstel-
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lungberŸcksichtigenkonnten.HŠttendieseElterndieWech-
selmšglichkeitnicht, wŸrdensie nachAufnahmeder Teil-
zeittŠtigkeitkeinErziehungsgeldin denerstensechsLebens-
monatenerhalten,obwohl dasEinkommennochunterhalb
der Einkommensgrenze fŸr den Regelbetrag liegt.

Zu Absatz 2

Satz1 regelt,dassdie EntscheidungfŸr eineArt desErzie-
hungsgeldesauch beim Berechtigtenwechselbindend ist.
Satz2 nennt die Personengruppe,die bei einem Wechsel
vom Budgetzur Regelleistungals Gesamtschuldnerhaftet.
Diesgilt sowohlfŸr denFall, dassdie €nderungvom Bud-
get zur Regelleistungvon einerberechtigtenPersonvorge-
nommenwird, alsauchfŸr denFall, dassdie €nderungmit
einemBerechtigtenwechselzusammenfŠllt.Die Haftungauf
dengenanntenPersonenkreiszubeschrŠnken,ist begrŸndet,
weil bei der BerechnungdesErziehungsgeldesbei diesen
PersonendasgemeinsameEinkommenberŸcksichtigtwird.
Bei sonstigenBerechtigtenwechseln(z. B. Gro§mutternach
Tod der Mutter) kann eine Haftung nicht begrŸndet werden.

Zu Absatz 3

Satz1 legt die EinkommensgrenzefŸr den Anspruchauf
Budgetin denerstensechsLebensmonatenfest.Die Grenze
von 22500Euro bzw. 19500Euro entsprichtder Einkom-
mensgrenze,bis zu der Eltern rechnerischab dem siebten
Lebensmonateinen Anspruch auf Erziehungsgeldhaben.
DieseEinkommensgrenzebestandauchim altenRecht(ent-
sprechendverŠndertdurchdie€nderungderBetrŠge).Auch
bisherbestandeinAnspruchaufBudgetnur fŸrdieEinkom-
mensstufe,die auchnachder deutlichniedrigerenEinkom-
mensgrenzeab dem siebtenLebensmonateinenAnspruch
aufErziehungsgeldhatte.DerbisherigeVerweisin Absatz1
Satz2 ergab eine entsprechendeEinkommensgrenze,die
aberals Zahl nicht genanntwurde. DieseRegelungsollte
verhindern,dassEltern,diewegenderEinkommensgrenzen
nur einen sechsmonatigenAnspruch auf Erziehungsgeld
hatten, statt des RegelbetragsfŸr sechsMonate Budget
wŠhlten.DerbisherigeWortlautfŸhrtein EinzelfŠllenÐins-
besonderebei der AufnahmeeinerTeilzeittŠtigkeitder be-
rechtigtenPersonÐzu verschiedenenAuslegungsmšglich-
keiten.Die NennungderGrenzeschafft somitRechtssicher-
heit sowohl fŸr die Eltern als auch fŸr die Behšrden.

Die bisherige Einkommensgrenzein den ersten sechs
Lebensmonatenwar fŸr den Regelbetrag so hoch
(51130Euro/38350Euro), dass auch gut verdienende
Eltern Erziehungsgelderhielten.Das entsprachnicht der
sozialen Zweckbestimmungdes Erziehungsgeldes.Die
Neuregelungsetztdarumdie Einkommensgrenzein vertret-
barem Umfang herab.

Zu Absatz 4

Die Minderungsregelungwird neugestaltet.Die Stufenmin-
derung glŠttet die AuszahlungsbetrŠge.

Zu Absatz 5

Satz3 korrigiert ein redaktionellesVersehen.Die Mindest-
betragsauszahlungsregelsoll wie in der Fassungbis zum
31.Dezember2000erstab demsiebtenLebensmonatgel-
ten.DurchdieneueMinderungsregelwerdenkleineBetrŠge

nur noch gezahlt,wenn das Erziehungsgeld nur fŸr Teile
von Monatenzu leistenist. In denerstensechsLebensmo-
natenwŸrdedieseRegelungÐandersalsabdemsiebtenLe-
bensmonatÐnur zu LastendergeringverdienendenMŸtter
gehen,derengeringesEinkommennoch eine zusŠtzliche
Zahlung des Erziehungsgeldesnebendem Mutterschafts-
geld zulŠsst.

Zu Nummer 4 (¤ 6 Ð Einkommen)

Zu Buchstabe a

In ¤ 6 Abs.1 wird dasEinkommen,dasfŸr die Berechnung
desErziehungsgeldesma§gebendist, im Sinneder Haus-
haltskonsolidierungneudefiniert: Die Abzugs-Pauschalen,
die bisher27 v. H. bzw. 22 v. H. der EinkŸnftebetragen,
werdenauf 24 v. H. bzw. 19 v. H. der EinkŸnftereduziert.
Weiter geltenals Einkommennebendemzu versteuernden
Einkommenauchdie Entgeltersatzleistungenim Sinnevon
¤ 2 Abs. 2.

Im Minderungsbetragnach¤ 6 Abs.1 Satz1 Nr. 3 werden
nebenden PauschbetrŠgengemŠ§¤ 33b Abs. 1 bis 3 des
EinkommensteuergesetzesfŸr ein Kind mit Behinderungen
auchdie PauschbetrŠgefŸr die Eltern mit Behinderungen
berŸcksichtigt.Eltern mit Behinderungenhabenauf Grund
ihrer besonderenSituation Mehraufwendungen,daher ist
eineEntlastungdurchBerŸcksichtigungdesPauschbetrages
sachgerecht.Die unterschiedlicheBehandlungvon Eltern
mit Behinderungenund Kindern mit Behinderungenwird
damit aufgehoben.

¤ 6 Abs.1 Satz2 bildet die bis zur EinfŸhrungdesZweiten
GesetzesfŸr moderneDienstleistungenam Arbeitsmarkt
geltendeRechtslageund die gegenwŠrtigeVerwaltungs-
praxisabundschafft durchdie ausdrŸcklicheNennungder
Vorschriften Rechtsklarheit.EinkŸnfte, die gemŠ§ den
¤¤40 bis 40b desEinkommensteuergesetzespauschalver-
steuertwerdenkšnnen,insbesondereEinkŸnfteausgering-
fŸgigerBeschŠftigung,sollen auchweiterhin bei der Ein-
kommensberechnung nicht berŸcksichtigt werden.

Zu Buchstabe b

¤ 6 Abs.2 regeltdenZeitraumneu,der fŸr die Berechnung
des Einkommensma§geblichist. Mit dem Zeitraum des
Kalenderjahresvor der Geburtbzw. vor der Aufnahmedes
KindesbeimErstantragunddemZeitraumdesKalenderjah-
resder Geburtbzw. der Aufnahmebeim Zweitantragwird
aufeinenabgeschlossenenZeitraumzurŸckgegriffen.Damit
entfŠllt die bisherigeRegelung,nachder dasEinkommen
prognostiziert wurde.

Die Abschaffung der Prognoseist notwendig,um denEin-
satzdesInstrumentsJobCard(Signaturkarte),dessenEin-
fŸhrungim RahmenderãEckpunktefŸr eineneueOrdnung
auf demArbeitsmarktÒvom Bundeskabinettam21.August
2002 beschlossenwurde,bei der DurchfŸhrungdesErzie-
hungsgeldeszu ermšglichen.Die EinfŸhrungder JobCard
beiderDurchfŸhrungdesBundeserziehungsgeldgesetzesist
ein Projekt im RahmendesMasterplansBŸrokratieabbau.
Das Instrument JobCard ist folgenderma§enkonzipiert:
ArbeitnehmerdatenÐ einschlie§lichder Datenzum Gehalt
der ArbeitnehmerÐ sollen in verschlŸsselterForm zentral
gespeichertwerden.Der betroffeneArbeitnehmerkannmit
Hilfe seinerJobCarddie Datenfreigeben,die dannvon den
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Behšrdenabgefragtwerdenkšnnen.Es soll erreichtwer-
den,dassdie Arbeitgeberkeine Verdienstbescheinigungen
fŸr die Verwendungbei den verschiedenenBehšrdenaus-
stellenmŸssen,sonderndie Behšrdenzu diesenInformatio-
nen direkt elektronischZugang erhalten.Die Daten zur
Leistungsberechnungliegendannin aktuellerFormbei der
zustŠndigenStelle vor. Die Arbeitgeberwerdenerheblich
entlastet.Nach Berechnungenin der Literatur wendetdie
Wirtschaft rund 5 v. H. der PersonalfŸhrungskostenfŸr die
Ausstellung von Verdienstbescheinigungen auf.

VoraussetzungfŸr die AnwendungdieserTechnologienzur
Verwaltungsvereinfachungist, dassbei derBerechnungdes
Erziehungsgeldesein Einkommenaus einem abgeschlos-
senenZeitraumzugrundegelegtwird, danur Informationen
Ÿber ausgezahltesEntgelt in der Datenbankgespeichert
werdenkšnnen.Der BemessungszeitraumdesKalenderjah-
resderGeburt,derdieErhebungzukŸnftigerDatennotwen-
dig macht(Prognose),wird daherin Absatz2 durcheinen
abgeschlossenenBemessungszeitraumersetztundschafft so
die VoraussetzungfŸr die EinfŸhrungder JobCardund die
damitverbundeneerheblicheEntlastungderWirtschaftvon
bŸrokratischenHemmnissenund Kosten.Bereitsdie Neu-
regelung allein (bis zur EinfŸhrung der JobCard) fŸhrt
unmittelbarzu einer Entlastungder Unternehmen,da die
nun erforderlichenVerdienstbescheinigungenŸber abge-
schlosseneZeitrŠumedurch die bestehendenPersonalfŸh-
rungssystemeder Unternehmenmaschinellerstellt werden
kšnnen.

Zu Buchstabe c

FŸrdie BerechnungdesEinkommensist gemŠ§¤ 6 Abs.2
andersalsbishereinabgeschlossenerZeitraumundkeinzu-
kŸnftigerma§gebend.DasWort ãvoraussichtlichÒist daher
zu streichen.Die StreichungdesSatzes2 ist ebenfallseine
FolgeŠnderungzur€nderungdes¤ 6 Abs.2. NachderNeu-
regelungist bereitsdasgenannteãKalenderjahrdavorÒdas
vorletzteKalenderjahrvor derGeburt,fŸr dasin allerRegel
dieSteuerbescheidevorliegen.Ein RŸckgriff aufeinenZeit-
raum,dernochweiterzurŸckliegt,ist dahernichtnotwendig
und wŠre auch mangels zeitlicher NŠhe nicht angemessen.

Zu Buchstabe d

Der SteuerfreibetragfŸr Werbungskostenbei EinkŸnften
ausnichtselbstŠndigerArbeit, diealleinnachauslŠndischem
Steuerrechtzu versteuernsind oder keiner staatlichenBe-
steuerungunterliegen,wird auf das gegenwŠrtiggeltende
Niveau angehoben.

Zu Buchstabe e

NachEinfŸhrungder JobCardmit demRŸckgriff auf zen-
traleDatenbankenim RahmendesMasterplansBŸrokratie-
abbau(s.o. die BegrŸndungzu Buchstabeb) sollendie Er-
werbseinkŸnftewŠhrenddesErziehungsgeldbezugsanhand
der erstenVerdienstbescheinigunghochgerechnetwerden,
da VerdienstbescheinigungenŸberzukŸnftigesEinkommen
desArbeitnehmersnichtmehrvomArbeitgebererstelltwer-
denkšnnen.EskšnnensomitauchkeineSonderzuwendun-
genbescheinigtwerden,die typischerWeiseersteinigeZeit
nachderAufnahmederTeilzeittŠtigkeitundalsEinmalleis-
tungausgezahltwerden.Aus GrŸndenderVerwaltungsver-

einfachungsind daherdieseSonderzuwendungennicht zu
berŸcksichtigen.

Zu Buchstabe f

Die €nderung von ¤ 6 Abs.7 ist eine FolgeŠnderungzur
€nderungdes¤ 6 Abs.2. Wie bishersoll esderberechtigten
Personmšglich sein, eine Neuberechnungzu verlangen,
wenn sich dasEinkommenerheblichverringert.Ein typi-
scherAnwendungsfalldieserVorschrift ist z. B. derEintritt
von Arbeitslosigkeit beim Partner der berechtigten Person.

Zu Nummer 5 (¤ 13 Ð Rechtsweg)

SeitdemInkrafttretendesSechstenGesetzeszur €nderung
desSozialgerichtsgesetzeshabengemŠ§¤ 86aAbs.1 Sozi-
algerichtsgesetz(SGG)WiderspruchundAnfechtungsklage
aufschiebendeWirkung. GemŠ§den bis dahin geltenden
¤¤86, 97 SGGhattenWiderspruchund Anfechtungsklage
keine aufschiebendeWirkung. Diese Rechtslagewird mit
der AnfŸgung des Absatzes2 in Verbindung mit ¤ 86a
Abs.2 Nr. 4 desSGGfŸr dasVerfahrenbei der DurchfŸh-
rung des Erziehungsgeldgesetzeswiederhergestellt. Diese
Regelungist im Rahmender RŸckforderungvon Erzie-
hungsgeldaufGrundseinerbegrenztenLaufzeitnotwendig.
Eine RŸckforderungnachLeistungsablaufist nur in weni-
gen FŠllenzu realisieren.Der RŸckforderungsanspruchist
deshalbmit dengegebenenfallsnochfŠllig werdendenLeis-
tungsansprŸchenaufzurechnen.Dies kann nur erfolgen,
wenn Widerspruchund Anfechtungsklagekeine aufschie-
bende Wirkung haben.

Zu Nummer 6 (¤ 15 Ð Anspruch auf Elternzeit)

Zu Buchstabe a

¤ 15 Abs.1 Satz1 Nr. 1 Buchstabec beziehtdie Pflegeel-
ternim RahmeneinerVollzeitpflegenach¤ 33 SGBVIII in
den Kreis der Anspruchsberechtigtenein, weil es sich in
diesenFŠllenum ein engesund in der Regelnicht nur vo-
rŸbergehendesBetreuungsverhŠltnishandelt.Die Lebens-
situation in diesenPflegefamilienhat viel gemeinsammit
denanderenFŠllendes¤ 15 Abs.1. (Eine paralleleErgŠn-
zung der Vorschrift fŸr den Bezugvon Erziehungsgeldist
wegender dementsprechendenZweck dienendenLeistung
der JugendhilfeÐ sog. Pflegegeldnach ¤ 39 SGB VIII Ð
ausgeschlossen.)Der Fall der Adoptionspflegefindet sich
bereits im bisherigen ¤15 Abs.1 Satz1.

Zu Buchstabe b

¤ 15 Abs.2 Satz3 regelt,dassbei einer kurzenGeburten-
folge bzw. bei MehrlingsgeburtenderAnspruchauf Eltern-
zeit fŸr jedesKind besteht.Dieswirkt sichnuraufdie†ber-
tragunggemŠ§Satz4 aus:Nur fŸrdieseFŠlleist esvonBe-
deutung,dassvon der Zeit, in der sich die erstendrei Le-
bensjahreder Kinder Ÿberschneiden,ein Anteil gemŠ§
Satz4 Ÿbertragen werden kann.

Beispiel:DaserstesKind wird am 1. Januar2004geboren,
daszweiteam1. Januar2006.Die MutterhattefŸrdaserste
Kind drei Jahre Elternzeit bis zum 31.Dezember2007
angemeldet.Die Mutter nimmt im Anschlusszwei Jahre
ElternzeitfŸr daszweiteKind bis zum31.Dezember2009.
Das ersteLebensjahr deszweitenKindes hat sich mit der
Elternzeit fŸr dasersteKindes Ÿberschnitten.Aus diesem
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Zeitraumkanndie Mutter nun mit demEinverstŠndnisdes
ArbeitgeberseinenAnteil derElternzeitfŸrdaszweiteKind
auf einen spŠterenZeitpunkt Ÿbertragen(z. B. Einschu-
lung).

Schon bei der ursprŸnglichenRegelungbeabsichtigtder
Gesetzgebermit der †bertragung,den Eltern im Einver-
stŠndnismit demArbeitgeberdieMšglichkeit einzurŠumen,
dieElternzeitnachdenjeweiligenfamiliŠrenErfordernissen
zu gestalten.Die Eltern sollen die Mšglichkeit erhalten,
einenAnteil derElternzeitanzusparenundihr Kind bei Be-
darf Ðz. B. wŠhrenddeserstenSchuljahresÐzu begleiten.
Diese Flexibilisierung soll mit der Neuregelungauch bei
einer kurzen Geburtenfolge gewŠhrleistet sein.

Satz5 ist eine FolgeŠnderungzu Absatz 1 Satz1 Nr. 1
Buchstabe c und zu Absatz 2 Satz1 und 2.

Zu Buchstabe c

Zu den Buchstaben aa und bb

¤ 15 Abs.3 Satz1 regelt,dasssichdie Elternzeitregelungen
auf dasjeweiligeArbeitsverhŠltnisbeziehenunddie beiden
ArbeitsverhŠltnissederElternnicht verknŸpftwerden.Dies
sichertdie klareundŸbersichtlichearbeitsrechtlicheGestal-
tung der jeweiligen ArbeitsverhŠltnissein der Elternzeit.
Durch die bisherigeVerknŸpfungmussteder Arbeitgeber
bei der Anmeldungder ElternzeitÐ insbesonderebei einer
beantragten†bertragungÐauchein mšglichesArbeitsver-
hŠltnisdesPartnersmit ElternzeitberŸcksichtigen.Dieswar
fŸr die Arbeitgeber schwer zu Ÿberschauen.

Zu Buchstabe cc

Klarstellung,dassdie Regelungauch fŸr diesePersonen-
gruppe gilt.

Zu Buchstabe d

¤ 15 sieht fŸr denAnspruchauf Verringerungder Arbeits-
zeit grundsŠtzlichdie beiden Verfahrensabschnittedes
formlosenEinigungsversuchsnachAbsatz5 und die Gel-
tendmachungdesAnspruchsnachAbsatz7 vor. Da diese
Aufteilung jedoch an unterschiedlicheVoraussetzungen
anknŸpft und der KŸndigungsschutzgemŠ§¤ 18 Abs.1
frŸhestensachtWochenvor Beginnder Elternzeitbeginnt,
stellt die €nderung klar, dassdie Eltern bereitszum Zeit-
punktdesEinigungsversuchsdenschriftlichenAntragnach
Absatz 7 Nr. 5 stellen kšnnen.

Zu Buchstabe e

Zu Buchstabe aa

Die Anmeldefrist fŸr die Elternzeit betrŠgtgemŠ§¤ 16
Abs.1 sechsWochen,wenndie Elternzeitunmittelbarnach
derGeburtdesKindes(ElternzeitdesVaters)odernachder
Mutterschutzfrist(ElternzeitderMutter) beginnensoll. Die
ErgŠnzungderAntragsfristfŸr denAnspruchauf Verringe-
rung der Arbeitszeitum eine zweite Varianteist erforder-
lich, um denElterneinerseitsdie Mšglichkeit zu geben,die
Anmeldung der Elternzeit und den Antrag auf Teilzeit
gleichzeitigzu stellen,und um andererseitszu vermeiden,
dassTeilzeit bereitsbewilligt wird, ohnedassElternzeitan-

gemeldetwurde.Au§erdemist zu vermeiden,dassdie An-
tragsfrist fŸr die Teilzeit auf den Entbindungstag fŠllt.

Zu Buchstabe bb

Im SinneeinerbesserenPlanbarkeitundzur Sicherstellung
organisatorischnotwendigerVorkehrungenhat der Arbeit-
nehmerdemArbeitgeberkonkreteAngabenzu Beginnund
UmfangderTeilzeittŠtigkeitim Antragmitzuteilen.Die ge-
wŸnschteVerteilungder Arbeitszeitsoll der Arbeitnehmer
angeben.

Zu Nummer 7 (¤ 16 Ð Inanspruchnahme der Elternzeit)

¤ 16 Abs.1 Satz3 enthŠltdie Klarstellung,dassMŸtter, die
dieElternzeitim AnschlussandieMutterschutzfristbzw. im
Anschlussan einensich an die Mutterschutzfristanschlie-
§endenErholungsurlaubnehmen,sichzunŠchstnurbiszum
zweitenGeburtstagdesKindesfestlegenmŸssen.Dies war
bereitsbisherAbsichtdesGesetzgebers,dieallerdingsnicht
genŸgenddeutlich durch den Gesetzestextzum Ausdruck
gelangte.Satz5 reduziertdie Zeitabschnittevon vier auf
zwei,damitdie ElternzeitfŸr denArbeitgeberŸberschauba-
rer und besserzu organisierenist. Die alte Regelungver-
knŸpftedie ArbeitsverhŠltnissebeider Elternteile und er-
laubteeineAufteilungderElternzeitvonbeidenElternteilen
in bis zu vier Zeitabschnitten.DieseVerknŸpfungwar fŸr
den jeweiligen ArbeitgeberunŸbersichtlichund fŸhrte zu
einem unverhŠltnismŠ§igenAufwand, um der Vorschrift
entsprechenzu kšnnen.Die neueRegelungbetrachtetdas
jeweiligeArbeitsverhŠltnisfŸr sich.Insofernist eineRedu-
zierungvon vier auf zwei Abschnittegerechtfertigt(siehe
auchBegrŸndungzu Nummer6 Buchstabec Doppelbuch-
stabeaa, bb). Durch die einzelneBetrachtungentfŠllt der
bisherigeRegelungsbedarfder SŠtze5 bis 8. Eine Infor-
mationspflicht der ErziehungsgeldstellengegenŸberdem
ArbeitgeberŸber das Vorliegen der Voraussetzungender
Elternzeit ist nicht mehr erforderlich.

Zu Nummer 8 (¤ 18 Ð KŸndigungsschutz)

RedaktionelleFolgeŠnderung,da das Zitat sich geŠndert
hat.

Zu Nummer 9 (¤ 22 Ð ergŠnzendesVerfahrenzum Erzie-
hungsgeld)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

FolgeŠnderung zu ¤5 Abs.1 Satz4 und zu ¤6 Abs.1.

Zu Doppelbuchstabe bb

FolgeŠnderung zu ¤5 Abs.1.

Zu Buchstabe b

Nachdemdie Monatsfristin ¤ 331desDritten BuchesSozi-
algesetzbuchin eine ZweimonatsfristgeŠndertwurde, ist
die bisherigeabweichendeMa§gabeder Sechswochenfrist
nicht mehr notwendig.
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Zu Nummer 10 (¤ 23 Ð Statistik)

Zu Buchstabe a

Die StreichungderMerkmalsausprŠgungenfolgt derderge-
setzlichenRegelungandererstatistischerErhebungenŸbli-
chenForm.Dieserleichtertdie Anpassungderstatistischen
Erhebungan gesellschaftlicheund politische Entwicklun-
genwesentlich.Die Erweiterungum die AngabendesGe-
burtsmonatsund -jahresder EmpfŠngerinnenund EmpfŠn-
ger dient der empirischenUntersuchungvon lebensalters-
spezifischenVerteilungenbeim Erziehungsgeldbezugund
beiderElternzeit,diealsPlanungsdatenfŸrkŸnftigeAnpas-
sungendergesetzlichenRegelungenim SinnederGesetzes-
folgenabschŠtzung unverzichtbar sind.

Die ErhebungderDatenim Zusammenhangmit derEltern-
zeit ist erforderlich,weil grundsŠtzlichbeideElternteileei-
nenAnspruchaufElternzeitgeltendmachenundjeweilsbis
zu30WochenstundenerwerbstŠtigseinkšnnenunddiesfŸr
die BerechnungdesErziehungsgeldeserforderlicheAnga-
ben sind.

Zu Buchstabe b

DurchVorverlegungdesAbgabedatumswird diestatistische
Erfassung beschleunigt.

Zu Nummer 11 (¤ 24 Ð †bergangsvorschriften; Bericht)

¤ 24 Abs.2 Satz1 nenntden 1. Januar2004 bzw. 1. Mai
2003als Stichtag,so dassdie neuenRegelungenzum frŸ-
hest mšglichen Zeitpunkt zur Anwendung kommen.

Zu Artikel 15 (Sechstes Buch Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (¤ 213 Abs.2)

Der Bundeszuschusszur Rentenversicherungder Arbeiter
undderAngestelltenwird insgesamtabdemJahr2004jŠhr-
lich jeweilsexaktum denBetragvon zwei Milliarden Euro
vermindert (Minderungsbetrag).

Zu Nummer 2 (¤ 287e Abs.2)

Folgeregelungzu Nummer1 (¤ 213)wegenderbesonderen
Festsetzung der BundeszuschŸsse im Beitrittsgebiet.

Zu Artikel 16 (RŸckkehrzum einheitlichenVerord-
nungsrang)

Die Regelungist notwendig,um eine ãVersteinerungÒder
durch diesesGesetzgeŠndertenTeile der Verordnungzur
DurchfŸhrungdesWohnungsbau-PrŠmiengesetzes,derEin-
kommensteuer-DurchfŸhrungsverordnungsowie der Mine-
ralšlsteuer-DurchfŸhrungsverordnungzu vermeidenund in
Zukunft wieder deren €nderung oder Aufhebung durch
Rechtsverordnung zu ermšglichen.

Zu Artikel 17 (Neufassungdes Bundeserziehungs-
geldgesetzes)

DasBundesministeriumfŸr Familie, Senioren,Frauenund
Jugendwird ermŠchtigt,den Wortlaut des Bundeserzie-
hungsgeldgesetzesin deram1. Januar2004geltendenFas-
sung im Bundesgesetzblatt neu bekannt zu machen.

Zu Artikel 18 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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